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Vorwort 
Mit dieser sozialpolitischen Bilanz nimmt die 
Nationale Armutskonferenz (nak) die Einfüh-
rung der beiden Sozialgesetzbücher II und 
XII kritisch in den Blick. Es war die größte 
Sozialreform in der Geschichte der Bundes-
repu-blik, und sie wurde in atemberauben-
den Tempo umgesetzt. Um es in einem Bild 
auszudrücken: Die Kinderabteile gerieten 
entweder zu klein oder fehlen völlig. Und die 
Fahrkarten sind unerschwinglich für Familien 
und Arme. 
Zu den unausgereiften und schwer verständ-
lichen Antragsbögen gab es wenig Hilfe für 
Ratsuchende. Die Mitarbeiter der Agentur für 
Arbeit waren selber überfordert, nicht er-
reichbar oder nicht zuständig. Die Reform 
wirkte von Anfang an ungereimt und schei-
terte an den Verhältnissen im „wirklichen Le-
ben“.  
Die Lebenslagen von Menschen und deren 
Lebensvielfalt in einem Gesetz zu berück-
sichtigen, ist schwer und erfordert eine gro-
ße Sorgfalt. Diese hat aber, das muss man 
vom Sozialgesetzbuch II leider sagen, min-
destens angesichts des Zeitdrucks gelitten. 
Die Probleme, die sich aus den neuen ge-
setzlichen Bestimmungen und der noch feh-
lenden Praxis der Leistungsgewährung er-
geben, sind jedoch strukturell im Gesetz 
angelegt. Die Wirkung ist klar: Die Situation 
der von Hartz IV betroffenen Menschen ver-
schlechtert sich dauerhaft. Insgesamt wer-
den Armut und Ausgrenzung in Deutschland 
eher befördert als eingegrenzt. 
Die Studie von Andreas Geiger über die 
Auswirkungen der neuen Arbeitsmarktpolitik 
trägt den Untertitel „Beobachtungen von vor 
Ort“. Geiger hat die umfangreichen Rück-
meldungen der Beratungsstellen an die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslo-
sen- und Sozialhilfeinitiativen (BAG-SHI) 
ausgewertet. Fall für Fall zeigt er Lücken, 
Fehler und das verstärkte Befördern in die 
Armut auf. Geiger kommt zu dem Urteil: 90 
Prozent aller der BAG-SHI vorliegenden Be-
scheide bis Ende Januar 2005 waren falsch. 
Ob Fragen der Anrechnung oder des Um-
zugs – die Bescheide bleiben undurch-
schaubar, selbst für kundige Berater. Viel-
fach erfuhren Betroffene erst bei der 
Überweisung, das sie geringere Unterkunfts-
kosten erhalten.  

Die nak deckt mit dieser Bilanz „Schadstel-
len“ der Gesetze auf und fordert die Politik 
auf, diese im Interesse der Menschen bald 
zu beheben. Hartz IV hat allein die Anzahl 
der Kinder auf Sozialhilfeniveau von 1 Million 
auf 1,5 Millionen ansteigen lassen.  
Auch Birgit Scheibes Beschreibung der Kon-
flikte von Familien und Schwangeren mit 
Hartz IV gründet auf Tatsachen, und die De-
tails zeichnen ein trauriges Bild: Leben ältere 
Kinder in der Bedarfsgemeinschaft, werden 
Kinderbetten und Babykleidung vielfach nicht 
gewährt, obwohl das neue Baby zu einer an-
deren Jahreszeit geboren wird.  
Die wichtigsten Forderungen: Der Bedarf an 
Wohnraum besteht für Kinder schon vor der 
Geburt. Und: Bei Bedarfsgemeinschaften mit 
Kindern sollte eine Kürzung auch in der ers-
ten Stufe im Ermessen der Behörde stehen 
und nur in atypischen Fällen möglich sein.  
Reicht die Ansparpauschale bei Heranwach-
senden schon für Kleider, Jacken und Schu-
he nicht aus, wie viel mehr Benachteiligung 
ergibt sich dann, weil kein Geld für Spielsa-
chen und Schulbedarf da ist. Deshalb müs-
sen die vor Ort gewährten Pauschalen be-
darfsdeckend angesetzt und im Einzelfall 
angepasst werden können. Ganz klar: Baby-
Erstausstattungen inklusive Kinderwagen 
gehören in den Leistungskatalog des SGB II 
hinein. Wo Kinderwagen als Darlehen ge-
währt werden, werden Kinder bereits mit 
Schulden geboren. 
Es ist, wie es Jörg Tänzer in seinem Beitrag 
über die handwerklichen Mängel und sozial-
richterliche Reparaturversuche formuliert, 
den Betroffenen nicht zumutbar, sich durch-
zuklagen, um einen erkannten Änderungsbe-
darf am Gesetz zu erreichen: Die Option, 
„zunächst den Weg des einstweiligen Recht-
schutzes durch zwei Instanzen und dann 
nach den Verwaltungsverfahren die Haupt-
sacheklage durch drei Instanzen bis zum 
Bundessozialgericht zu verfolgen“, scheidet 
besonders für betroffene arme Menschen 
aus.   
Die nak fordert deshalb: Es ist Sache des 
Gesetzgebers, auf erkannten Änderungsbe-
darf zu reagieren. Zügig. 
 
Dr. Hans-Jürgen Marcus 
Dezember 2005 
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Andreas Geiger 
 
Auswirkungen der ,neuen’ Arbeitsmarktpolitik  
Beobachtungen von vor Ort und erste Erkenntnisse 

 
Der Bericht ist ein erster Überblick aus 
Betroffenensicht über die Auswirkungen 
des als ‚Hartz IV‘ bezeichneten Geset-
zes, der Zusammenlegung von Sozial- 
und Arbeitslosenhilfe zur neuen ‚Grund-
sicherung für Arbeitsuchende‘. 
Die Sichtweise der Menschen, die unmit-
telbar Erfahrungen mit den seit 1.1.2005 
geltenden Regeln des neuen, „aktivie-
renden“ Sozialstaates machen und die 
Probleme, die sich in den ersten vier Mo-
naten seit Einführung von SGB II und 
SGB XII für Betroffene ergeben, steht im 
Vordergrund. Die Darstellung fasst dabei 
Informationen und Erkenntnisse zusam-
men, die der „Bundesarbeitsgemein-
schaft der Erwerblosen- und Sozialhilfe-
initiativen“  als Rückmeldungen aus den 
Beratungsstellen berichtet wurden.  BAG-
SHI ist die bundesweite Vertretung von 
Menschen, die von Armut, Ausgrenzung 
und Arbeitslosigkeit betroffen sind. In die 
Auswertung eingegangen sind Erkennt-
nisse und Informationen ab Septem-
ber/Oktober 2004, dem bundesweiten 
Start in die Zusammenführung von Sozi-
alhilfe und Arbeitslosenhilfe durch die 
Versendung der Antragsformulare auf 
Leistungen nach dem SGB II. 
 
In der Darstellung geht es dabei konkret  
um die vielfältigen Lebenslagen von - im 
März 2005 - 3,5 Millionen Bedarfsge-
meinschaften, in denen ca. 6 Millionen 
Menschen leben. 
 
Eine erste Einschätzung  
Die Probleme, die sich aus den neuen ge-
setzlichen Bestimmungen wie auch aus 
der Praxis der Leistungsgewährung erge-
ben, sind  nicht nur Probleme der Umset-
zung und Ausführung des Hartz IV‘ - Ge-
setzes, sondern strukturell im Gesetz 
angelegt. 
Dazu kommt, dass die Regelung in ihrer 
langfristigen Wirkung dazu führen wird, 
die Lebenslage der von ‚Hartz IV’ betrof-

fenen Menschen dauerhaft zu verschlech-
tern. Aus gesellschaftspolitischer Sicht 
werden Armuts- und Ausgrenzungsaspek-
te eher befördert als eingrenzt oder be-
kämpft werden. 
 
Problemkreis: Die Einführungs- und 
Antragserfassungsphase von ‚Hartz IV‘ 
„Mehr schlecht als Recht“  
Pannen bei der Einführung des Arbeits-
losengeldes II 
 
Erste Probleme stellten sich in der Phase 
der Versendung der Anträge auf Leistun-
gen nach dem SGB II. Die Antragsbögen 
waren einerseits sehr umfangreichen, an-
dererseits wurde die Antragstellung er-
schwert durch zeitlich versetzt heraus-
kommende, die Antragsbögen ergän-
zenden Zusatzblätter und das vielerorts 
den gesetzlich vorgegebenen Rahmen 
übersteigende Verlangen zusätzlicher 
Nachweise (z.B. nach Kontobescheini-
gungen der vergangenen sechs Monate). 
Das  weckte bei vielen Betroffenen das 
Gefühl, es sollte  ihnen nicht mehr in ihrer 
Notlage geholfen, sondern noch zusätzli-
che Lasten aufgebürdet werden. 
Verstärkt wurde dieser Eindruck durch 
später teilweise zurückgenommene 
rechtswidrige Begleitschreiben mit dem 
Inhalt, dass bei Nichtausfüllung der 
Antragsbögen im Rahmen des BSHG 
bzw. der Arbeitslosenhilfe bewilligte Leis-
tungen mit Beginn des jeweils folgenden 
Monates eingestellt werden würden. 
Die Tatsache, dass auf den Bögen oft kei-
ne Ansprechpartner/Sachbearbeiter für 
Ratsuchende genannt wurden und wenn 
doch, dass diese kaum erreichbar und oft 
selbst  ratlos oder ab dem 1.1.2005 schon 
nicht mehr zuständig waren, sorgte für viel 
Unmut und Ratlosigkeit. 
Im Fokus der staatlichen Bemühungen 
stand in diesem Zeitraum der Datenerhe-
bung offensichtlich, in möglichst kurzer 
Zeit möglichst viele der Antragsbögen zu-
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rückzuerhalten und in die neu geschaffe-
ne Software A2LL der Bundesagentur für 
Arbeit einzuarbeiten. 
Gleichzeitig konnte Betroffenen aufgrund 
fehlender Schulung und mangelnder be-
hördeninterner Organisationsstrukturen 
keine adäquaten Hilfen beim Ausfüllen der 
Bögen angeboten werden. Dies führte  
wiederum dazu, dass viele, die sich an 
Beratungsinitiativen und –organisationen 
wandten, bereits hier das Gefühl hatten, 
nur noch Spielball anders gelagerter Inte-
ressen zu sein: „Vom Versuchskaninchen 
zur Laborratte“, wie es ein Betroffener tref-
fend formulierte. 
 
Die überstürzte und schlecht vorbereitete 
Phase der Antragsermittlung und die Fülle 
der zu verarbeitenden Informationen so-
wie die von einer Zentralsoftware zu er-
rechnenden Leistungsbescheide führten 
dazu, dass erste Bescheide in 2004 falsch 
waren. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der damaligen Sozialämter und Ar-
beitsagenturen waren offensichtlich die 
entsprechenden gesetzlichen Verordnun-
gen und Durchführungsanweisungen, so-
fern es sie überhaupt gab, nicht geläufig. 
Zudem waren die besagten Verordnungen  
und Durchführungsanweisungen nicht in 
die fallbearbeitende Software der Nürn-
berger Arbeitsagentur  adäquat integriert. 
 
Als häufigste Fehlerquellen stellten sich 
heraus: 
 
• Die Anrechnung und Bereinigung 

von Einkommen 
Nach Angaben verschiedener ARGEN 
und Fallmanager kam es in diesem Be-
reich zu einer immensen Spannbreite an 
fehlerhaften Bescheiden, da die Eingaben 
der Einkommen in die Datenerhebungs-
sätze der Arbeitsagenturen oftmals auf-
grund mangelnder Vorgaben je nach 
Sachbearbeiter individuell verschieden 
gehandhabt wurden. Es kam vor, dass die 
zu bereinigenden Einkommen teilweise 
bereits vor der Eingabe in die Datenmas-
ken sozusagen ‚von Hand’ um die erfor-
derlichen Freibeträge bereinigt werden 
mussten. In anderen Fällen geschah dies 
nicht oder z.T. nur lückenhaft, was in der 
Konsequenz nicht nur zu Lasten der 

Nachvollziehbarkeit der Bescheide, son-
dern, fataler, zu Unmengen fehlerhafter 
Bescheide zu Lasten der Betroffenen führ-
te. Besonders zu bemängeln ist dabei, 
dass die den Berechnungen zu Grunde 
liegenden ‚Bruttobeträge’ in den Beschei-
den nicht ausgewiesen werden, was eine 
Überprüfung der Berechnungen faktisch 
unmöglich machte und in der Konsequenz 
meist zur Benachteiligung der Betroffenen 
führte. 
 
 
• Mehrbedarfszuschläge  
Da in der Kürze der Zeit die Antragsformu-
lare zum Bezug von ALG II erst sukzessi-
ve um Zusatzblätter erweitert wurden, kam 
es oft vor, dass gerade Sachverhalte wie 
‚allein erziehend’ oder Mehrbedarfe (z.B. 
aufgrund kostenaufwändiger Ernährung) 
weder erfasst noch nachwirkend berück-
sichtigt werden konnten, es sei denn, die 
Betroffenen legten aufgrund profunder 
Kenntnisse der Materie selbst Wider-
spruch ein! 

Da viele der Berechtigten, auch aufgrund 
fehlender Informationsmaterialien bei den 
die Antragsbögen versendenden Stellen 
davon ausgingen, dass ihnen insgesamt 
345 € als Regelleistung zustehen und et-
waige Mehrbedarfe pauschal in diesem 
Betrag aufgehen würden, geht die BAG-
SHI davon aus, dass in diesem Bereich in 
den meisten Fällen weiterhin von falschen 
Sachtatbeständen und damit geringeren 
Zuweisungen ausgegangen wird; dies vor 
dem Erfahrungshintergrund, dass nach 
Auskunft zuständiger Stellen eine generel-
le Überprüfung von Datensätzen schlicht-
weg nicht möglich und unnötig sei (!). 
Erste Bilanz: 
• Ein Viertel der im Rahmen der BAG-

SHI-Informationskampagne eingegan-
genen Anfragen berichtete vom Prob-
lem Antragstellung, Bearbeitung und 
Bescheidung. Ca. 90% der bis Ende 
Januar 2005 vorgelegten Bescheide 
waren falsch vor allem aufgrund feh-
lerhafter Bereinigungen im Bereich 
Einkommensberechnung und nicht be-
rücksichtigter Mehrbedarfe. 
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• Auch wenn viele der darauf erfolgten 
Widersprüche durch Änderungsmittei-
lungen korrigiert wurden, muss davon 
ausgegangen werden, dass das Gros 
der ALG II-Berechtigten aufgrund 
fehlender Information nicht in den 
Genuss einer korrekten Bescheid-
berechnung kommen wird 

 
• Generellen Undurchschaubarkeit 

und Intransparenz der ALG-II-
Bescheide 

Ein Hauptproblem für Betroffene ist der 
nur durch ein sehr dürftiger und auf die 
allernotwendigsten Informationen be-
schränkte fragmentarischer Charakter der 
SGB-II-Bescheide. Nicht nachzuvollziehen 
ist dabei die Verrechnung der verschiede-
nen Einkommen und Bedarfe, die Berech-
nung der Unterkunftskosten (deren Be-
zugsgrundlage durchweg nie erläutert 
wurde) und die aus den verschiedenen 
Bereichen abgeleiteten und auszuzahlen-
den Leistungen; mit diesem Problem ha-
ben nach Eigenauskunft auch viele Fall-
manager der betroffenen ARGEn zu 
kämpfen. 

 
• Problemkomplex Angemessenheit 

der Unterkunftskosten 
In ca. 25% der Anfragen bei den Bera-
tungsstellen spiegeln sich die unterschied-
lichen kommunalen Umgehensweisen im 
Bereich der als angemessen oder nicht 
als angemessen erachteten Kosten der 
Unterkunft wider und damit die Aufforde-
rungen zum Umzug. In der Praxis werden 
dabei die unterschiedlichsten Varianten 
praktiziert: 
 
 
• Direkte Aufforderungen oder Be-

scheide zum Umzug  
Von direkten Aufforderungen zum Umzug 
wird in der ersten Jahreshälfte 2005 noch 
relativ selten berichtet. Jedoch sind die 
Informationen und Berichte über 
Umzugsbescheide oder -aufforderungen, 
die der BAG-SHI geschildert wurden, 
dafür allerdings überaus alarmierend. 
Aufforderungen zum Umzug sind meist mit 
der Ankündigung verbunden, dass gar 
keine Kosten der Unterkunft mehr über-
nommen würden, wenn kein 

würden, wenn kein Wohnungswechsel er-
folgt. Dass dies schlicht rechtswidrig ist 
aufgrund der Tatsache, dass der Gesetz-
geber eine Frist von bis zu sechs Monaten 
vorsieht, innerhalb derer auch unange-
messene Kosten für Unterkunft und Hei-
zung übernommen werden müssen, 
scheint manchen Kommunen nicht be-
kannt zu sein. Diese gesetzlich festge-
schriebene  Tatsache wird von diesen 
Kommunen einfach missachtet, wobei ge-
rade für Menschen, für die zu Beginn des 
Leistungsbezuges in unangemessen teu-
rer Unterkunft eine befristete Bestands-
schutzregelung gilt, in jedem Fall eine 
„sachgerechte Bestimmung der im Einzel-
fall zu prüfenden Angemessenheit“ zu er-
folgen hat. Dies wurde vielerorts völlig ig-
noriert. Verschärft wird dies dadurch, dass 
viele der zum Umzug Aufgeforderten nicht 
einmal erfahren, in welcher Größenord-
nung angemessene Unterkunftskosten 
gewährt würden, ob und in welcher Höhe 
Kautionen übernommen oder dass Um-
zugs- und Renovierungshilfen gewährt 
werden müssen. 
In vielen Kommunen wurden bereits von 
Januar 2005 an deutlich geringere Kosten 
der Unterkunft anerkannt und ausbezahlt. 
Dies erfuhren die Betroffenen teilweise 
per Bescheid, größtenteils aber erst bei 
der Überweisung geringerer Unterkunfts-
kosten auf ihr Konto. Im Falle der Direkt-
überweisung der Miete an ihre Vermieter 
erfuhren die Betroffenen von diesen die 
Höhe der anerkannten Miete, was in vie-
len Fällen zu Kündigungsdrohungen führ-
te. 
Gerade in solchen Kommunen erhalten 
viele Betroffene auf Nachfrage bei der zu-
ständigen Behörde die Auskunft, es wür-
den nur die „angemessenen“ Kosten ü-
bernommen. Dabei wird weder geklärt, 
wer befugt und in der Lage ist, Angemes-
senheitsgrenzen festzulegen, noch den 
Betroffenen eine angemessene Frist ein-
geräumt, ihre Wohnkosten zu senken. 
Generell scheint es in den Kommunen völ-
lig unerheblich zu sein, in welcher Grö-
ßenordnung sich Überschreitungen bewe-
gen, so dass selbst geringe 
Abweichungen zu drastischen Reaktionen 
zu Ungunsten Betroffener führten. 
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In einem knappen Viertel der Fälle, in de-
nen es um Probleme mit nicht anerkann-
ten Kosten der Unterkunft ging, waren die 
Ratsuchenden Wohnungs- oder Hausei-
gentümer. Hier schienen viele Behörden 
besonders schlecht darüber informiert zu 
sein, welche Kosten von ihnen zu über-
nehmen sind und welche nicht. 
 
• Probleme bei Haus- bzw. Woh-

nungsbesitz  
Darüber hinaus bereitet es Wohneigentü-
mern Probleme, dass ihnen keine Rückla-
gen für künftigen Instandhaltungsbedarf 
zugestanden werden, während in Mietver-
hältnissen Beträge zur Bildung solcher 
Rücklagen in der Regel in den Nebenkos-
ten enthalten sind und dass fällige Tilgun-
gen von Krediten nicht mehr bezahlt wer-
den können. Die Nöte dieser Betrof-
fenengruppe wurden noch dadurch erheb-
lich verschärft, indem die Eigenheimzula-
ge als Einkommen angerechnet wurde. 
 
• Mitbewohner bzw. Bedarfsgemein-

schaft 
In ca. 10% der Anfragen die die BAG-SHI 
erhielt ging es im ersten Halbjahr der Ein-
führung der Reform um die Frage, ob man 
mit Mitbewohnern in einer Bedarfsge-
meinschaft lebe. Erhebliche Verwirrung 
löste bei zahlreichen Eltern volljähriger 
Kinder, die noch Schüler oder Auszubil-
dende waren, der Umstand aus, dass die-
se Kinder ihre eigene Bedarfsgemein-
schaft bilden. Gravierender ist hier aber 
der Umstand, dass vielfach die Betroffe-
nen nicht darüber informiert werden, dass 
diese Kinder einen eigenen Antrag auf Ar-
beitslosengeld II stellen sollten. Häufig er-
fuhren somit Eltern von der Notwendigkeit 
der getrennten Antragstellung erst durch 
Bescheide, in denen ihnen zwar das Kin-
dergeld für diese Kinder als Einkommen 
angerechnet, der Bedarf dieser Kinder 
aber nicht berücksichtigt wurde. 
Große Unsicherheit und Befürchtungen 
lösten bei vielen Ratsuchenden, die in 
Wohngemeinschaften oder zusammen mit 
Angehörigen leben, die zahllosen Fragen 
zu den Einkommens- und Vermögensver-
hältnissen der Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohner aus, die in den Antragsformula-
ren gestellt werden. 

Nicht selten kam es dabei vor, dass auch 
ALG-II - Antragsteller, die längst älter als 
25 Jahre sind und/oder eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung haben, aufgefor-
dert wurden, Einkommens- und Vermö-
gensnachweise der Eltern vorzulegen. 
Diese Fälle wurden oft dadurch besonders 
problematisch, dass Behörden sich wei-
gerten, Anträge zu bearbeiten, so lange 
die vermeintlich fehlenden Nachweise 
nicht vorliegen. Dies auch dann, wenn der 
Unterhaltsvermutung des § 9 Abs. 5 aus-
drücklich widersprochen worden war und 
die Betroffenen sich darauf berufen hat-
ten, dass Eltern für „Kinder“, die älter als 
25 Jahre sind und/oder eine Berufsausbil-
dung abgeschlossen haben, nach den 
Durchführungshinweisen der BA nicht un-
terhaltspflichtig sind. 
Ein weiteres großes Problem im Bereich 
der Unterkunftskosten stellte die Tatsache 
dar, dass viele ALG-II-Antragsteller neben 
dem Mietvertrag zusätzlich vom Vermieter 
zu unterzeichnende Bescheinigungen mit 
diversen Fragen zur Mietsache vorlegen 
mussten. Dabei nehmen die Behörden es 
billigend in Kauf, dass die Antragsteller 
gezwungen werden, sich ihren Vermietern 
gegenüber als Bedürftige zu erkennen zu 
geben. Dies verstößt nicht nur gegen das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht, 
sondern rückt auch das Risiko einer Woh-
nungskündigung in greifbare Nähe. 
Verschärfend kommt auch hier hinzu, 
dass die Behörden sich weigern, Anträge 
zu bearbeiten, so lange die vermeintlich 
fehlenden Nachweise nicht vorliegen, eine 
Tendenz die bundeseinheitlich zu beste-
hen scheint und die dazu beiträgt, gerade 
auch Menschen mit eigentlich kurzfristigen 
Problemlagen dauerhaft in die Arme der 
sozialen Sicherungssysteme zu treiben.  

 
• Problemkomplex Ein-Euro-Jobs und 

Eingliederungsvereinbarungen 
 
Mit Ablauf des ersten Quartals 2005 be-
gannen sich bei der BAG-SHI kontinuier-
lich zunehmend Schilderungen von Prob-
lemen im Bereich der so genannten „Ein-
Euro-Jobs“ zu häufen. Auffallend dabei 
ist, dass viele Betroffene aller Altersklas-
sen quasi von heute auf morgen Arbeits-
gelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II 
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annehmen sollten, ohne dass vorher Be-
ratungsgespräche stattgefunden hatten, 
andere Fördermaßnahmen in Erwägung 
gezogen oder Eingliederungsvereinbarun-
gen abgeschlossen wurden. 
Wie aus den Mitgliedsorganisationen und 
Beratungsstellen der BAG-SHI berichtet 
wurde, ging auch aus den kommunalen 
Bilanzierungen zu ‚100 Tagen Hartz IV-
Umsetzung’ klar hervor, dass die ARGEN 
vor Ort ihre Aufgabe vornehmlich in der 
Akquirierung und Besetzung von 1-Euro-
Jobs verstehen und nicht in der Aufgabe, 
durch individuelle und passgenaue Ver-
mittlungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 
für die Rückkehr der Betroffenen in den 
ersten Arbeitsmarkt zu sorgen. 
Wenngleich viele Betroffene froh sind, 
über die Zuverdienstmöglichkeit der 1-
Euro-Jobs wenigstens vorübergehend ei-
ne Verbesserung ihrer sehr prekären fi-
nanziellen Situation zu erfahren, so äu-
ßern sie zumeist auch die Befürchtung, 
dauerhaft in diesen Beschäftigungsver-
hältnissen zu verbleiben, ohne Aussicht 
auf Wiederaufnahme ihrer früheren Tätig-
keiten. 
Vor diesem Hintergrund wird von den Be-
troffenen wahrgenommen und befürchtet, 
dass aufgrund der relativ einfachen und 
billigen Möglichkeiten des Heranziehens 
von „ALG II-Abhängigen“ in zusätzliche 
und gemeinnützige Arbeiten sich ein dau-
erhafter dritter Arbeitsmarkt etabliert, der 
den Menschen nur noch minimalste Mittel 
zum Leben belässt und der dauerhaft 
Ausgrenzung in Armut und aus dem regu-
lären Arbeitsmarktgeschehen befördert. 
Dass vor diesem spezifischen Hintergrund 
des „Förderns und Forderns“ die Hoffnun-
gen vieler Menschen, durch sinnvolle und 
notwendige Förderungen wieder zu regu-
lärer Beschäftigung zu kommen, dauerhaft 
und nachhaltig enttäuscht wird, ist die ei-
ne Seite des Problems. Noch problemati-
scher ist, dass gerade bei jugendlichen 
Arbeitslosen sich das Gefühl breit macht, 
dass Investitionen in ihr ,Humankapital‘ 
und ihre Zukunft sinnlos erscheinen und 
damit berufliche Möglichkeiten dauerhaft 
verbaut werden. 
 
Gerade aufgrund seiner Vorgabe 
,,Beachtung der Grundsätze von Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit“ (§ 14 
Satz 3 SGB II) hat in diesem Bereich 
der Gesetzgeber die Auslegung zu Un-
gunsten betroffener Menschen und de-
ren Zukunftschancen eröffnet, die auf 
der Mikro-Ebene des Verhältnisses 
Fallmanager-Betreuter keinen Ermes-
sensspielraum für Regelungen zu 
Gunsten Betroffener möglich macht. 
 
Eingliederungsvereinbarungen 
Ähnlich stellt sich das Problem der nicht 
oder unter Druck abgeschlossenen Ein-
gliederungsvereinbarungen dar.  
In den der BAG-SHI bisher bekannt ge-
wordenen Fällen war es so, dass ALG-II-
Berechtigte unter Sanktionsandrohung zu 
Gesprächen in die Behörden geladen 
wurden, ohne den Zweck dieser Gesprä-
che im voraus zu erfahren. Sie konnten  
sich auf diese Gespräche demnach nicht 
vorbereiten. Während des Termins wurde 
ihnen erklärt, dass sie verpflichtet seien, 
Eingliederungsvereinbarungen zu unter-
schreiben. Auf deren Inhalt konnten sie 
dagegen keinen Einfluss nehmen. Sie 
wurden aber eindringlich  darauf hinge-
wiesen wird, dass ansonsten eine Einstel-
lung der Leistungen erfolgen würde. 
Bei den Eingliederungsvereinbarungen 
handelte es sich in erster Linie um pau-
schale Verträge, in denen außer den 
Sanktionsmöglichkeiten der ARGEn nur in 
extremen Ausnahmefällen zu erbringende 
Leistungen der Fallmanager oder unter-
stützende Hilfen aufgeführt werden und 
die zumeist ohne Berücksichtigung der 
spezifischen Erwerbsverläufe oder Quali-
fikationschancen Betroffener abgefasst 
sind. 
 
Als Fazit lässt sich im Bereich ‚Einglie-
derungsvereinbarung’ festhalten, dass 
die sicherlich zeitaufwendigen Mög-
lichkeiten dieses Eingliederungsin-
struments weder im Sinne Betroffener 
noch zugunsten einer dauerhaften 
Wiedereingliederung in den Arbeitspro-
zess genutzt werden. 
 
 
III. Fazit 
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Die ersten Erfahrungen der in der BAG-
SHI zusammengeschlossenen Bera-
tungsorganisationen und –initiativen nach 
gut 100 Tagen, Hartz IV‘ verdeutlichen, 
dass den von Armut und Ausgrenzung be-
troffenen Menschen mit der Art der Ein-
führung, Ausgestaltung und Umsetzung 
von ‚Hartz IV‘ nicht geholfen ist. Die ge-
schilderten Probleme werden im Falle ei-
nes unveränderten Festhaltens an den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen eher 
kumulieren und sich verfestigen.  
Bereits absehbar sind zum Zeitpunkt der 
ersten Bestandsaufnahme, dass sich,  
• unabhängig von der Problematik der 

geschilderten Leistungsgewährungs- 
und Leistungserfassungspraxis,  

• aufgrund der zu knapp bemessenen 
Regelleistung, 

• aufgrund des fehlenden Durchstiegs in 
das SGB XII als letztem sozialen Netz  

• sowie grundsätzlich das Problem feh-
lender Ausbildungs- und Erwerbsar-
beitsplätze  

für die von ‚Hartz IV’ betroffenen Men-
schen die Probleme weiter verschärft 
werden. Gerade jüngere Mitglieder der 
‚Bedarfsgemeinschaften’ laufen Gefahr, 
dauerhaft an den Rand der Gesellschaft 
gedrückt zu werden.  
Fehlende  gesetzliche Möglichkeiten, Not-
lagen durch die Bereitstellung einmaliger 
Beihilfen, bedingt beispielsweise durch 
schulische Erfordernisse oder aufgrund 
des Mehrbedarfs beim Heranwachsen be-
gegnen zu können, zeigen deutlich, dass 
im Gesetz nicht mehr, wie im früheren 
BSHG, die Sicherung der Würde des 
Menschen und die Sicherung eines sozio-
kulturellen Existenzminimums durch un-
terstützende Hilfe bei der Bewältigung von 
Problemlagen im Vordergrund des steht. 
 
Das SGB II sollte daher dringend um 
die Begriffe ‚Würde des Menschen’ und 
den Begriff des ‚soziokulturellen Exis-
tenzminimums’ erweitert werden, um 
einer weiteren Fragmentarisierung der 
Gesellschaft  gegenzusteuern. Soziale 
Teilhabe muss auch für von Armut und 
Ausgrenzung betroffene Menschen 

wenigstens in Grundzügen wieder si-
chergestellt sein. 
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Rudolf Martens 
 
Eine erste Bilanz der Auswirkungen von Hartz IV: Erwach-
sene und Kinder auf Sozialhilfeniveau:  
 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
das Sozialgesetzbuch II („Hartz IV“), be-
steht seit dem 1. Januar 2005. Dies er-
möglicht es, im Sinne einer Eröffnungs-
schau, eine erste Bilanz der 
Auswirkungen des SGB II zu ziehen. Im 
Folgenden wird der Frage nachgegangen, 
welchen quantitativen Einfluss die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende und die re-
formierte Sozialhilfe - das neue Sozialge-
setzbuch XII - auf die Arbeitsuchenden, 
ihre Familienangehörigen und insbeson-
dere auf die Kinder haben. Mit der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende und dem 
Umbau der Arbeitsförderung war in kom-
plementärer Weise dazu eine Reform der 
Sozialhilfe verknüpft. So erhalten Arbeit-
suchende zwischen 15 und 65 Jahren Ar-
beitslosengeld II, während nicht erwerbs-
fähige Angehörige und Kinder (bis 15 
Jahre) Sozialgeld erhalten (§ 7, 8 und 28 
SGB II). 
 
Zahlen zu Arbeitslosengeld II und Sozi-
algeld in Deutschland 
In 3,6 Mill. Bedarfsgemeinschaften leben 
deutschlandweit 6,5 Mill. Leistungsemp-
fänger von Arbeitslosengeld II und Sozial-
geld, unter denen 1,6 Mill. Kinder unter 15 
Jahren zu finden sind - damit erhalten ü-
ber 13 % der Kinder unter 15 Jahren So-
zialgeld. In Westdeutschland sind das ü-
ber 11 % - und damit jedes 9. Kind; in 
Ostdeutschland erhält etwa jedes 4. Kind 
Sozialgeld, der Prozentanteil beträgt hier 
über 24 %.1 

                                            
1 die Zahlen sind entnommen aus: Martens, Ru-
dolf: Kinder und Hartz IV: Eine erste Bilanz der 
Auswirkungen des SGB II, Paritätischer Wohl-
fahrtsverband – Gesamtverband 24. August 2005, 
die Expertise kann über den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband – Gesamtverband, Berlin bezogen 
werden oder über die Website 
http://www.paritaet.org (Fachinformationen vom 
25.09.2005), s. Martens, Rudolf (2005): Erste 
quantitative Bilanz nach Hartz IV: Jedes siebte 

Die über 1,6 Mill. Personen, die Sozialgeld 
erhalten, entsprechen etwa 1/3 der Leis-
tungsempfänger nach SGB II. Unter ihnen 
finden sich fast ausschließlich Kinder un-
ter 15 Jahren, lediglich 3,5 % sind 15 Jah-
re und älter und erhalten als „nicht 
erwerbsfähige Hilfebedürftige“ Sozialgeld. 
Insgesamt erhalten fast 8 % der deut-
schen Bevölkerung Leistungen nach dem 
SGB II, das ist jeder 12. Einwohner. Im 
gesamtdeutschen Verhältnis ist Ost-
deutschland (mit Berlin) deutlich stärker 
betroffen als Westdeutschland. Bei der 
Betrachtung der Kinder, der Personen un-
ter 65 Jahren und der Gesamtbevölkerung 
liegt der Bezug von SGB II-Leistungen in 
Ostdeutschland ca. doppelt so hoch wie in 
Westdeutschland. 
 
Hinter den Angaben für West- und Ost-
deutschland verbergen sich insgesamt 
große Unterschiede zwischen den einzel-
nen Bundesländern. So reicht der Sozial-
geldbezug bei Kindern von 29,9 % in Ber-
lin bis zu 6,6 % in Bayern. Generell sind 
die ostdeutschen Bundesländer stärker 
betroffen, jedoch haben sowohl Bremen 
als auch Hamburg Werte, die mit den ost-
deutschen vergleichbar sind. Mit knapp 30 
% und knapp 29 % führen die Bundeslän-
der Berlin und Bremen die Länderdurch-
schnitte an. Die Bundesländer Schleswig-
Holstein, Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen und Saarland haben etwa Werte, 
die mit dem Bundesdurchschnitt ver-
gleichbar sind; Hessen und Rheinland-
Pfalz entsprechen etwa dem Westdurch-
schnitt. Deutlich unterdurchschnittliche 
Werte im Vergleich zum westdeutschen 
Durchschnitt zeigen Baden-Württemberg 
und Bayern mit ca. 7 %.  
 
Signifikante Veränderungen der Kin-
derzahlen auf Sozialgeldniveau durch 

                                                       
Kind lebt auf Sozialhilfeniveau.- Soziale Sicher-
heit, 09/2005, S. 282-291 
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Sozialleistungen im Bereich SGB II und 
SGB XII? 
Im Rechtskreis SGB II werden unter-
schiedliche Sozialleistungen angeboten, 
die - wie z. B. im Falle der Ein-Euro-Jobs - 
das sozialpolitische Bild verändern kön-
nen. In dieses Bild gehören Betrachtun-
gen zur Dunkelziffer, d. h. die quantitative 
Ermittlung der Personen, die ihre sozial-
staatlichen Ansprüche auf Sozialhilfe, So-
zialgeld oder Grundsicherung - aus wel-
chen Gründen auch immer - nicht in 
Anspruch nehmen. Im Folgenden werden 
die einzelnen Leistungsbereiche und die 
Dunkelziffer quantitativ und strukturell ab-
geschätzt. 
 
Sozialhilfe 
Mit der Zusammenlegung der Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe hat sich auch die Zu-
sammensetzung der Sozialhilfe (Hilfe zum 
Lebensunterhalt außerhalb von Einrich-
tungen, HLU) drastisch verändert: Durch 
die Herausnahme der arbeitsfähigen So-
zialhilfeempfänger und deren Haushalte 
aus der Sozialhilfe ist sie gewissermaßen 
auf eine „Restgröße“ geschrumpft. Aller-
dings existieren noch keine Angaben aus 
der amtlichen Sozialhilfestatistik über die 
Situation 2005, Angaben hierfür werden 
erst nach der zweiten Jahreshälfte 2006 
verfügbar sein. 
 
Um die Datenlage nach der Zusammenle-
gung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
größenordnungsmäßig auszuleuchten, hat 
das Statistische Bundesamt eine ad hoc-
Umfrage bei 48 Großstädten ab 100.000 
Einwohnern durchgeführt. Als Ergebnis 
zeigt sich, dass die Zahl der Personen, die 
Anfang 2005 laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt außerhalb von Einrichtungen er-
hielten, um mehr als 95 % zurückgegan-
gen ist.2 Entsprechend wurde bei den 
Modellrechnungen ein bundeseinheitlicher 
Rückgang von 95 % unterstellt. 
 
Bei der Modellrechnung ist jedoch zu be-
achten, dass durch den starken Rückgang 
in der Sozialhilfe auch Strukturen verzerrt 
werden. So wurden im Jahre 2004 noch 

                                            
2 s. Bundestags-Drucksache 15/5531, S. 14 f, 
http://dip.bundestag.de/btd/15/055/1505531.pdf 

rund 78.000 Personen registriert, die 65 
Jahre und älter waren.3 Diese Anzahl er-
gibt sich, obwohl das „Gesetz über eine 
bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung“ am 01. Janu-
ar 2003 in Kraft getreten ist. Die bedarfs-
orientierte Grundsicherung sieht für über 
65-Jährige sowie für dauerhaft voll er-
werbsgeminderte Personen ab 18 Jahren 
eine Grundsicherungsleistung zur Sicher-
stellung des Lebensunterhaltes vor.  
 
Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes führen folgende zwei Gründe dazu, 
dass auch am Jahresende 2004 Men-
schen über 65 Jahre neben den Leistun-
gen der bedarfsorientierten Grundsiche-
rung weiterhin zusätzliche Sozialhilfe 
(Hilfe zum Lebensunterhalt) erhielten. 
Zum einen sind dies Personen, die wegen 
eines erhöhten Bedarfs, der von der 
Grundsicherung nicht abgedeckt wird, 
aufstockende Sozialhilfe erhalten (z. B. 
einen Mehrbedarf wegen kostenaufwendi-
ger Ernährung). Zum anderen handelt es 
sich um Grundsicherungsempfänger, die 
mit Sozialhilfeempfängern - etwa den jün-
geren Ehegatten - zusammen in einem 
Haushalt leben. Für die Angehörigen die-
ser Haushalte wird die Sozialhilfe nach 
dem gemeinsamen Bedarf oder Anspruch 
berechnet. Mit anderen Worten, hier liegt 
eine Doppelzählung in der Sozialhilfe- und 
Grundsicherungsstatistik vor. Dies bedeu-
tet aber, dass die „zusammengeschrumpf-
te“ Sozialhilfe eine sehr starke Verzerrung 
zugunsten von Personen, die 65 Jahre 
und älter sind, aufweist.  
 
Ausgehend von 2,91 Mill. Menschen, die 
„Sozialhilfe in engerem Sinne“, d. h. lau-
fende Hilfe zum Lebensunterhalt außer-
halb von Einrichtungen erhielten, wurde in 
einer Modellrechnung die in der Sozialhilfe 
verbliebenen Personen für 2005 berech-
net. Anhand der letztjährigen Entwicklun-
gen wurde unterstellt, dass etwa 65.000 
über 65-jährige Personen neben der be-
darfsorientierten Grundsicherung noch 

                                            
3 Statistisches Bundesamt in einer Pressemittei-
lung vom 19. August 2005 
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Sozialhilfe erhielten.4 Als Ergebnis er-
rechneten sich ca. 28.000 Kinder, die 
deutschlandweit noch in der Sozialhilfe 
verblieben sind. 
 
Grundsicherungsbezieher 
Eine deutliche sozialpolitische Änderung 
erbrachte das seit dem 1. Januar 2003 in 
Kraft getretene „Gesetz über eine be-
darfsorientierte Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung“. Die Grundsi-
cherung ist inzwischen als viertes Kapitel 
„Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung“ in das SGB XII integ-
riert. Nur in solchen Fällen, in denen die 
Grundsicherung den Lebensunterhalt 
nicht sichern kann, kann von den Hilfe-
empfängern zusätzlich Hilfe zum Lebens-
unterhalt gemäß dem dritten Kapitel SGB 
XII beantragt werden.  
 
Zu dem Kreis der Leistungsberechtigten 
gehören zwei unterschiedliche Personen-
gruppen: Zum einen sollen Personen ver-
sorgt werden, die zwischen 18 und 64 
Jahre alt sind und voll erwerbsgemindert 
sind. Zum anderen sollen Personen gesi-
chert werden, die das 65. Lebensjahr voll-
endet haben und deren Einkommen nicht 
ausreichend ist. Grundsicherungsbezieher 
haben dieselbe Leistungshöhe wie Bezie-
her von Sozialhilfe (HLU) oder Sozialgeld. 
Für die Betrachtung von Sozialhilfeni-
veaus sind zunächst alle Personen in der 
Grundsicherung herauszurechnen, die in 
Einrichtungen versorgt werden.5 Des Wei-
teren ergeben sich Überschneidungen mit 

                                            
4 Hierzu gehört auch eine kleinere Fallgruppe der 
Erwerbsgeminderten, die HLU-Leistungen neben 
Grundsicherungsleistungen beziehen. Es handelt 
sich dabei um deutlich weniger als 40.000 Perso-
nen, die möglicherweise zu Doppelzählungen in 
Grundsicherung und HLU-Statistik führen können. 
Da für 2005 keine Aussage getroffen werden 
konnte, muss mit einer entsprechenden Unschär-
fe in der HLU- bzw. Grundsicherungsstatistik ge-
rechnet werden. 
5 Die ausschließliche Zählung von Personen au-
ßerhalb von Einrichtungen gebietet sich in unse-
rem Zusammenhang, da für viele Menschen 
selbst bei einem mittleren Einkommen die jeweili-
gen Einrichtungskosten dazu führen können, dass 
eine Abhängigkeit von Sozialhilfe bzw. Grundsi-
cherung vorliegt. In diesem Falle wäre es jedoch 
nicht sachgerecht, von Armut zu sprechen. 

der zuvor beschriebenen Sozialhilfe au-
ßerhalb von Einrichtungen, da Grundsi-
cherungsbezieher auch ergänzende Hilfe 
zum Lebensunterhalt erhalten können, wie 
das zuvor bereits ausgeführt wurde. Beide 
Punkte müssen bei einer Gesamtbilanz 
rechnerisch beachtet werden.  
 
Dunkelziffer 
Nicht jede Person oder Haushaltsgemein-
schaft, die einen Rechtsanspruch auf eine 
Sozialleistung hat, nimmt diese auch in 
Anspruch. Im Zusammenhang mit der So-
zialhilfe wurden in der Vergangenheit un-
ter dem Begriff der „verdeckten Armut“ je-
ne Personen und Haushalte verstanden, 
die Rechtsansprüche auf Sozialhilfe ha-
ben, diese jedoch aus unterschiedlichen 
Gründen nicht in Anspruch nehmen.6 
 
Die aktuellste und auch gründlichste Stu-
die zum Thema stammt von Hauser und 
Becker zur Nicht-Inanspruchnahme zu-
stehender Sozialhilfeleistungen.7 In die-
sem Bericht - im Zusammenhang mit dem 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung - werden Ergebnisse zu Um-
fang und Struktur der Bevölkerung in ver-
deckter Armut sowie zu den Ursachen der 
Nicht-Inanspruchnahme ermittelt. Grund-
lage waren Simulationsrechnungen mit 
Hilfe der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS), des Sozio-
ökonomischen Panels (SOEP) und des 
Niedrigeinkommenspanels (NIEP). Der 
Anteil und die Struktur der Bevölkerung, 
die unterhalb der Sozialhilfeschwelle lebt, 
wurde durch eine möglichst genaue Simu-
lation der Sozialhilfe bzw. HLU-Ansprüche 
auf der Grundlage von Mikrodaten der drei 
genannten Datenquellen ermittelt. Die 
Einbeziehung der drei unterschiedlichen 

                                            
6 s. Semrau, Peter (1990): Entwicklung der Ein-
kommensarmut.- In: Armut im Wohlstand, Döh-
ring, Dieter; Hanesch, Walter und Huster Ernst-
Ulrich (Hrsg.), Seite 116 ff. (Suhrkamp Verlag) 
7 Becker, Irene und Hauser, Richard (2003): 
Nicht-Inanspruchnahme zustehender Sozialhilfe-
leistungen (Dunkelzifferstudie).- Frankfurt am 
Main (Endbericht zur Studie im Auftrag des Bun-
desministeriums f. Gesundheit und Soziale Siche-
rung), Internet (Abfrage 08/2005): 
http://www.bmgs.bund.de/download/broschueren/
a342.pdf 
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Datenquellen sollte die Aussagekraft der 
Untersuchungsergebnisse erhöhen.  
 
Der amtliche Armuts- und Reichtumsbe-
richt fasst die Ergebnisse bündig zusam-
men8: „Aus allen drei Datenquellen ergibt 
sich eine weit unterdurchschnittliche Quo-
te der Nicht-Inanspruchnahme bei den al-
lein Erziehenden. Überdurchschnittliche 
Quoten zeigen sich dagegen bei den al-
lein stehenden Frauen ab 60 Jahren und 
im Zusammenhang mit einer Erwerbstä-
tigkeit hier insbesondere bei Alleinstehen-
den und Paaren mit Kindern. Entspre-
chend dem Kosten-Nutzen-Modell geht 
die verdeckte Armut mit steigender relati-
ver Anspruchshöhe zurück.“     
 
Die für den amtlichen Armuts- und Reich-
tumsbericht erstellte Dunkelzifferstudie 
kommt zu folgendem Schluss: „..dass auf 
drei HLU-Empfänger mindestens zwei, 
eher drei weitere Berechtigte kommen.“9 
Im Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung ist allerdings eine ande-
re Zahl angegeben. Dort heißt es, „dass 
auf drei Empfänger von Hilfe zum Le-
bensunterhalt zwischen 1,5 und 2 weitere 
Berechtigte kommen.“10   
 
Bei den (hier beschriebenen – Anm. der 
Red.) Modellrechnungen wurde eine Dun-
kelziffer zugrunde gelegt, die noch unter 
der Untergrenze der im amtlichen Armuts- 
und Reichtumsbericht genannten Grenz-
werte liegt: Wie oben zitiert, unterstellt der 
amtliche Armuts- und Reichtumsbericht, 
dass auf drei Sozialhilfeempfänger etwa 
1,5 Personen kommen, die ebenfalls sozi-
alhilfeberechtigt wären. Bei den (weiter 
unten erwähnten - Anm. der Red.) … 
Ergebnissen wurde von einem Verhältnis 
Sozialhilfeempfänger zu Dunkelziffer wie 
3:1 ausgegangen - dies unterschreitet die 

                                            
8 Bundesministerim f. Gesundheit und Soziale 
Sicherung (2005): Lebenslagen in Deutschland. 
Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung. - Bonn, Seite 65 f., Internet (Abfrage 
08/2005): 
http://www.bmgs.bund.de/download/broschueren/
a332.pdf 
9 s. Becker/Hauser (2003), Seite 216 (s. Fußnote 
7) 
10 s. Fußnote 8 

Untergrenze des im amtlichen Armuts- 
und Reichtumsbericht genannten unteren 
Grenzwertes um 38 %. … Der kleinere 
Grenzwert rechtfertigt sich in der Beo-
bachtung, dass sich - durch die bedarfs-
orientierte Grundsicherung, die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende (SGB II) und 
den Kinderzuschlag - mehr Personen und 
Haushalte als zuvor veranlasst sehen, ei-
nen Antrag zu stellen – mit anderen Wor-
ten: die Dunkelziffer sinkt. 
 
Bei der oben zitierten Dunkelzifferstudie 
existierte die bedarfsorientierte Grundsi-
cherung noch nicht, aus denen sich fol-
gende Korrekturen ergeben. Bei der Be-
rechnung der Struktur der Personen, die 
ihre Sozialhilfeansprüche nicht wahrneh-
men, wurden gegenüber den Ergebnis-
sen, die die Becker und Hauser ermittel-
ten, Personen über 65 Jahre 
übergewichtet und Kinder unter 15 Jahre 
untergewichtet.11 Im Ergebnis ist davon 
auszugehen, dass etwa 1 Mill. Personen 
in Deutschland einen nicht realisierten 
Anspruch auf Sozialgeld, Arbeitslosengeld 
II, Sozialhilfe oder bedarfsorientierter 
Grundsicherung haben. Darunter befan-
den sich über 200.000 Kinder unter 15 
Jahren.  
 
Kinderzuschlag 
Um zu vermeiden, dass Eltern mit gerin-
gem Einkommen für den Lebensunterhalt 
ihrer Kinder auf ergänzendes Arbeitslo-
sengeld II oder Sozialhilfe-Leistungen an-
gewiesen sind, hat die Bundesregierung 
2005 den Kinderzuschlag eingeführt. El-
tern, die ihren eigenen Lebensunterhalt 
durch ihre Berufstätigkeit, Rentenbezüge 
oder sonstige Einkommen bestreiten kön-
nen, nicht aber den zusätzlichen Bedarf 
ihrer Kinder, sollen Kinderzuschlag erhal-
ten. Der Zuschlag beträgt maximal 140 € 
pro Kind und pro Monat; er wird längstens 
36 Monate gezahlt und muss bei der Fa-
milienkasse beantragt werden, die auch 
das Kindergeld auszahlt. 
 
Das Familienministerium rechnete damit, 
so 150.000 Kinder vor Armut bzw. Sozial-

                                            
11 Becker/Hauser (2003), Seite 121 f. (s. Fußnote 
6) 
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hilfe/Sozialgeld bewahren zu können. Die 
bislang bekannt gewordenen Zahlen se-
hen wir folgt aus: Zum Stichtag 31. Juli 
2005 wurden 31.852 Haushalte und Be-
darfsgemeinschaften gezählt, in denen 
44.141 Kinder unter 18 Jahren lebten. 
Nach Auskunft der Bundesagentur für Ar-
beit müssen noch etwa 15 % Haushalte 
mit Einmalzahlung dazu gerechnet wer-
den. Dies betrifft offenbar Haushalte, die 
über ein schwankendes Einkommen ver-
fügen und sich offenbar im Grenzbereich 
der Bewilligungsbedingungen befinden.12 
 
Insgesamt ist die Berechnung des Kinder-
zuschlages mit hohem verwaltungs-
technischen Aufwand verbunden, da zu-
nächst seitens der Kindergeldkasse ge-
prüft werden muss, ob ein Arbeitslosen-
geld II-Bezug in Frage kommt. Des 
Weiteren sind die Antragsbedingungen 
intransparent, so dass im Regelfall die an-
tragstellende Bedarfsgemeinschaft nicht 
ohne Weiteres abschätzen kann, ob sie 
die Chance zu einem Kinderzuschlag er-
hält oder nicht. Entsprechend sind auch 
die hohen Antragszahlen und die niedri-
gen Bewilligungen zu erklären. 
 
Erfahrungen im Verbandsbereich und 
auch Modellrechnungen scheinen anzu-
deuten, dass sich die Einkommensver-
hältnisse der Haushalte mit Kinderzu-
schlag in der Regel nur um kleinere 
Beträge vom Sozialhilfeniveau unter-
scheiden.  Da noch keine detaillierten Sta-
tistiken vorliegen können - wegen der 
kurzfristigen Einführung des Kinderzu-
schlags - fällt es nicht leicht, eine Ab-
schätzung auf Grund von einzelnen Mo-
dellrechnungen vorzunehmen. Insgesamt 
wurde unterstellt, dass sich etwa ¾ der 
Haushalte mit Kinderzuschlag nur mit 
kleineren Beträgen vom Arbeitslosengeld 
II- bzw. Sozialgeld-/Sozialhilfeniveau un-

                                            
12 Den über 30.000 bewilligten Fällen stehen sta-
tistisch erfasste Anträge zwischen Januar und Juli 
2005 von über einer halben Million gegenüber. 
Statistisch erfasst sind über 300.000 Ablehnun-
gen zwischen Januar und Juli 2005, allein über 
100.000 Ablehnungen im Juli 2005. 
 
 

terscheiden (zu denken wäre an etwa 5 
bis 15 € pro Person und Monat). Demnach 
ist mit bundesweit mit ca. 31.000 Kindern 
zu rechnen, die sich trotz Kinderzuschlags 
nur knapp über dem Sozialhilfeniveau be-
finden. Bei der relativen Kleinheit der zu 
betrachtenden Haushalte - etwa 37.000 
Haushalte bezogen auf Juli 2005 - mit 
insgesamt ca. 41.000 Kindern unter 15 
Jahren spielt der Kinderzuschlag nur eine 
untergeordnete Rolle bei der Diskussion 
um prekäre Einkommensverhältnisse in 
Deutschland. 
… 
 
Einwände 
In einer Pressemeldung vom 25. August 
200513 machte das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit (BMWA) folgende 
Einwände bei der Betrachtung von SGB II-
Zahlen geltend. Der Anstieg der Zahl der 
Personen in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende - besonders der Kinder - sei 
im Vergleich zur Sozialhilfe nicht mit ei-
nem Anstieg der Armut gleichzusetzen.14 
Bei der früheren Arbeitslosenhilfe seien 
Familienmitglieder nicht erfasst worden. 
Auch hätten viele Familien mit Kindern 
oder Alleinerziehende wegen der restrikti-
ven Vermögensanrechnung im System 
der Sozialhilfe früher gar keine Unterstüt-
zung erhalten. Mit dem Bezug von Arbeits-
losengeld II gebe es für diese Familien 
keine Verschlechterung, sondern eine 
Verbesserung ihrer finanziellen Lage. Des 
Weiteren wurde noch auf den Kinderzu-
schlag verwiesen. 
 
Vermögen von Personen im Niedrig-
einkommensbereich 

                                            
13 s. 
http://www.bmwa.bund.de/Navigation/arbeit,did=7
5332.html (Abfrage 09/2005) 
14 zum Problem der Regelsatzhöhe hat der Paritä-
tische eine Expertise erstellt, in der er nachweist, 
dass der Regelsatz um 19 % erhöht werden 
müsste, um bedarfsdeckend zu sein; s. Martens, 
Rudolf: Die ab 2005 gültige Regelsatzverordnung 
(RSV) und der Vorschlag des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes für einen sozial gerechten Regel-
satz als sozialpolitische Grundgröße.- In: Fachin-
formationen des Paritätischen vom 20.12.2005, 
http://www.paritaet.org/gv/infothek/pid/  
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Sieht man vom Argument „Kinderzu-
schlag“ ab, entsteht durch die Pressemel-
dung des BMWA der Eindruck, dass die 
verbesserte Vermögensanrechnung im 
SGB II bei vielen Familien mit Kindern zu 
zusätzlichen Unterstützungszahlungen 
führt. Nach dem Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung besitzen die 
unteren 50 % der nach dem Einkommen 
geschichteten Haushalte lediglich 3,8 % 
des Nettovermögens in Deutschland. Die 
unteren 20 % besitzen minus 0,5 % des 
Nettovermögens; d. h. sie haben im 
Durchschnitt mehr Schulden als Vermö-
gen. Etwa 8 % der deutschen Haushalte 
gelten als überschuldet, der Armuts- und 
Reichtumsbericht stellt fest: „Von Über-
schuldung betroffen sind zwar vorrangig 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen, 
Überschuldung erreicht jedoch zusehends 
die mittleren Schichten der Gesellschaft 
und den Mittelstand.“15 Sicherlich können 
einzelne Fälle im SGB II von der gegen-
über der alten Sozialhilfe verbesserten 
Vermögensanrechnung profitieren. Dass 
es sich dabei nicht um eine Massener-
scheinung handeln kann, erweist die Ver-
teilung der Nettovermögen.16 
 
Arbeitslosenhilfeempfänger auf Sozial-
hilfeniveau 
Der zweite Einwand des BMWA betrifft 
den Anstieg von 2004 (im Wesentlichen 
Sozialhilfe auf 2005 (im Wesentlichen 
Grundsicherung für Arbeitssuchende), der 
gewissermaßen stark überzeichnet sei, da 
früher die Familienangehörigen von Ar-
beitslosenhilfeempfängern statistisch nicht 
mitgezählt wurden. Dies trifft insofern 
nicht zu, als in der Sozialhilfestatistik 2004 
Haushalte mit Bezug von Arbeitslosenhil-
feleistungen zu finden sind, dabei wurden 
die Haushaltsangehörigen ebenfalls er-
fasst. Die Sozialhilfestatistik (HLU) weist 
für 2004 gerundet 178.000 Bedarfsge-
meinschaften mit gleichzeitigem Bezug 

                                            
15 s. Fußnote 8, Seite 35 ff., 49; Zitat: Seite 52 
16 die von der Hartz-Kommission 2003 durchge-
führten Modellrechnungen weisen 11.000 Haus-
halte mit 23.000 Personen aus, die durch die Ver-
besserung der Vermögensanrechnung zu neuen 
Leistungsempfänger werden; s. Fußnote 15, Seite 
21 

von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe nach 
– insgesamt 402.000 Personen, darunter 
136.000 Kinder unter 15 Jahren.  
 
Zudem werden mit der Zusammenlegung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe auf 
Sozialhilfeniveau gemäß SGB II viele Ar-
beitslosenhilfebezieher und deren Famili-
en ausgesteuert, die im vorherigen Sys-
tem der Arbeitslosenhilfe noch Leistungen 
bezogen hätten. Nach den Berechnungen 
der Hartz-Kommission erhalten fast ¾ der 
Arbeitslosenhilfebezieher gegenüber dem 
System der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende keine oder geringere Leistungen. 
Bereits 2003 hat der Paritätische Wohl-
fahrtsverband in einer Expertise nachge-
wiesen, dass bei der Zusammenführung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe die 
Anzahl der Kinder auf Sozialhilfeniveau 
von 1,0 auf 1,5 Mill. ansteigt.17 Insgesamt 
kann von einer Verzerrung der statisti-
schen Sicht durch einen Anstieg der Be-
troffenenzahlen im SGB II nicht gespro-
chen werden. 
 
Bilanz:  
Personen und Kinder auf Arbeitslosen-
geld II- und Sozialgeldniveau 
In der folgenden Tabelle (Kinder) werden 
die zuvor beschriebenen Leistungsberei-
che und die Dunkelzifferbetrachtung bi-
lanziert. Folgende Tendenzen zeigen sich: 
 
Effekte, die das Sozialhilfeniveau senken, 
wie die Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-
Jobs) und die Haushalte mit befristetem 
Zuschlag im Arbeitslosengeld II werden 
durch Effekte wie der restlichen Sozialhilfe 
- ein kleinerer Betrag - und der Kinder 
bzw. Personen aus der Dunkelziffer grö-
ßenordnungsmäßig kompensiert (Tabelle).  
… 
Durch den überproportionalen Einsatz von 
im Wesentlichen Ein-Euro-Jobs sinkt die 
Personenzahl im Osten, die auf Sozialhil-
feniveau lebt, stärker als im Westen. Eine 
analoge Tendenz ergibt sich im Falle der 
Bedarfsgemeinschaften mit befristetem 
Zuschlag im SGB II. Dass Ein-Euro-Jobs 
das Problem der Kinderarmut nicht wirk-

                                            
17 s. Fußnote 16, Seite 3 
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lich lösen, zeigt folgende Modellrechnung: 
Unter der Modellannahme von 300.000 
Arbeitsgelegenheiten im Westen und 
300.000 im Osten sinkt der Prozentanteil 
der Kinder auf Sozialhilfeniveau deutsch-
landweit von 14,2 % auf 12,9 (160.000 

Kinder weniger als in Tabelle 19). Im Os-
ten hätten wir ein Sinken des Prozentan-
teils von 24,4 auf 20,3 % zu verzeichnen, 
im Westen sinken die Werte von 12,4 auf 
11,5 %.  … 

 
 
Tabelle Zusammenstellung der einzelnen Leistungsbereiche, die die Anzahl der 

Kinder unter 15 Jahren auf Sozialhilfeniveau beeinflussen können 
 

 Deutschland West Ost*) 

Sozialgeldbezieher bzw. Kinder unter 15 
Jahre 1.630.000 1.159.000 471.000 

 %-Anteil Sozialgeldbezieher bzw. Kinder 
unter 15 Jahre 13,4% 11,3% 24,4% 

+ Kinder in der "restlichen" Sozialhilfe 28.000 21.000 7.000 

+ Kinder aus der Dunkelziffer 225.000 170.000 55.000 
+ Kinder in Bedarfsgem. mit Kinderzu-

schlag Sozialhilfe-Niveau 31.000 23.000 8.000 

– Kinder in Bedarfsgemeinschaften mit Ar-
beitsgelegenheiten -94.000 -52.000 -42.000 

– Kinder in Bedarfsgemeinschaften mit be-
fristetem Zuschlag -93.000 -52.000 -41.000 

Bilanz: Kinder unter 15 Jahre auf Sozial-
hilfe-Niveau 1.727.000 1.269.000 458.000 

Differenz Sozialgeldbezieher und Bilanzer-
gebnis  97.000 110.000 -13.000 

 Bilanz: %-Anteil Kinder unter 15 Jahre auf 
Sozialhilfe-Niveau 14,2% 12,4% 23,7% 

 
*)  mit Berlin 
  
 Die Studie ist veröffentlicht unter:  
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Birgit Scheibe  
 
Familien und Schwangere im Konflikt mit Hartz IV  
Bericht aus der Praxis - Änderungsbedarf 
 
(Der Beitrag ist im Teil Praxisdarstellung redaktionell gekürzt) 
 
Anlaufschwierigkeiten 
 
Die meisten Klientinnen und Klienten 
wussten Bescheid, dass „Hartz IV“ kommt. 
Insgesamt waren sie über die Einführung 
der neuen sozialen Sicherungssysteme 
informiert worden, vielen allerdings sind 
die Einzelheiten nicht klar. Insbesondere 
bei Migranten besteht ein erhebliches In-
formationsdefizit. Muttersprachliche Infor-
mationsquellen stehen in seltenen Fällen 
zur Verfügung. Einige Kommunen verfüg-
ten sogar über spezielle Ansprechpartner 
für Frauen in besonderen Lebenslagen. 
Jetzt sind dagegen die konkreten Sach-
bearbeiter gar nicht bekannt. Von dem 
Grundsatz des Förderns nach § 14 Satz 2 
SGB II: „Die Agentur für Arbeit soll einen 
persönlichen Ansprechpartner für jeden 
erwerbsfähigen Hilfe Bedürftigen  und die 
mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft Le-
benden benennen“ ist die Wirklichkeit 
noch weit entfernt.  
 
Klar ist inzwischen allen Beteiligten, dass 
Frauen auch bei Schwangerschaft oder 
während der notwendigen Betreuung von 
Kindern erwerbsfähig im Sinne des § 8 
Abs. 2 SGB II und sie damit grundsätzlich 
Leistungsberechtigte nach SGB II sind. So 
wurden im ersten Quartal - außer in Son-
derfällen - noch keine Klientin als er-
werbsunfähig im Sinne des SGB II einge-
stuft. 
 
In den vereinzelten Fällen, in denen Frau-
en trotz Betreuung ihrer unter dreijährigen 
Kinder zur Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit aufgefordert wurden, konnten die 
Schwangerschaftsberaterinnen durch den 
Verweis auf die Vorschrift des § 10 Abs. 1 
Nr. 3 SGB II und die dazu erlassenen 
Durchführungshinweise der Bundesagen-
tur für Arbeit erfolgreich intervenieren.  
 

Fallmanager sind bisher weitgehend noch 
nicht tätig geworden.  
 
Bescheide sind sehr schwer zu verstehen. 
Und auch für erfahrene Beraterinnen ist 
die Lektüre schwierig: überwiegend abs-
trakter Gesetzestext, oft ohne Bezug zum 
konkreten Fall, eine Subsumtion findet gar 
nicht statt, Begründungen fehlen. Ein gro-
ßer Teil der vorgelegten Bescheide war in 
den ersten Monaten offensichtlich falsch. 
Vielfach treten folgende Fehler auf: 
• Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 

werden schlicht nicht aufgeführt 
• Mehrbedarfe werden nicht berücksich-

tigt 
• Unter Hinweis auf den Mehrbedarf wird 

die Schwangerschaftsbekleidung ab-
gelehnt. 

• Die Miethöhe ist oftmals nicht nach-
vollziehbar. 

Es droht eine Rückforderungswelle wegen 
falscher Anrechnung des Kindergeldes. 
Der Vertrauensschutz der Betroffenen 
wird dabei nicht berücksichtigt. 
Während diese Beispiele noch als „An-
laufschwierigkeiten“ gewertet werden mö-
gen, zeigen sich im übrigen die Schwä-
chen des SGB II - insbesondere werden 
Familien benachteiligt.  
 
Kinder des Partners 
Viel Ärger gibt es auch jetzt noch in Bezug 
auf die Kinder des nicht ehelichen Le-
bensgefährten. Die Sozialleistungsträger 
stellen zu Recht fest, dass zwischen dem 
nicht ehelichen Lebensgefährten und den 
Kindern des Partners eine Bedarfsge-
meinschaft nach § 7 Abs. 3 SGB II be-
steht. Die Differenzierung zwischen der 
"Bedarfsgemeinschaft" und der "Hilfebe-
dürftigkeit", d.h. der Verpflichtung zum 
Einkommens- und Vermögenseinsatz, fin-
det aber nicht statt. Dabei übersehen die 
Sozialleistungsträger, dass bei minderjäh-
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rigen unverheirateten Kindern lediglich 
das Einkommen und Vermögen der Eltern 
bzw. des Elternteils einbezogen werden 
darf (§ 9 Abs. 2 Satz 2 SGB II). Von dem 
nicht ehelichen Lebensgefährten ist da 
keine Rede. Bei Stiefvätern wird nicht 
darauf hingewiesen, dass die Vermutung 
des § 9 Abs. 5 SGB II widerlegt werden 
kann. 
 
Sanktionen 
Insbesondere mit Blick auf Sanktionen 
sind erhebliche Schwierigkeiten zu erwar-
ten: Diese betreffen auch schon in der 
ersten Stufe die Kinder in Bedarfs- /Haus-
haltsgemeinschaft. Ein Ausgleich der ge-
kürzten Regelleistung des Elternteils mit 
der Regelleistung des Kindes ist zu erwar-
ten, was in Patch-Work-Konstellationen 
eine besondere Brisanz haben dürfte. 
 
Freiwillige Unterhaltszahlungen 
Unterhaltszahlungen werden nur dann 
einkommensmindernd berücksichtigt, 
wenn diese tituliert worden sind. Der zer-
brechlichen Frieden getrennt lebender 
Familien wird dadurch erheblich gefähr-
det. Der freiwillig leistende Elternteil wird 
erheblich benachteiligt. 
 
Fehlender Krankenversicherungs-
schutz 
Als Grund fehlender Leistungsberechti-
gung wurde bei einer im Bistum Münster 
durchgeführten Umfrage bei den Schwan-
gerschaftsberaterinnen im März 2005 ins-
besondere das Einkommen des Partners 
angeführt. Für ehemalige AlHi-Empfän-
gerinnen wirken sich die Einkommens- 
und Vermögensgrenzen des SGB II er-
heblich aus: Viele verlieren unter Verweis 
auf die Mittel des Partners eigene Ansprü-
che einschließlich ihres Krankenversiche-
rungsschutzes. Viele Klientinnen merken 
erst bei einem Arztbesuch, dass sie nicht 
mehr krankenversichert sind. Die Durch-
setzung des sozialrechtlichen Herstel-
lungsanspruchs scheitert oftmals an feh-
lender Rechtsberatung mit Durchsetzung.  
 
Verbesserungen während des Bezu-
ges in der Elternzeit 

Überwiegend wurden keine Verbesserun-
gen in der Praxis durch das SGB II ge-
genüber dem BSHG festgestellt. Ausnah-
me: berufstätige Frauen, die aufgrund der 
Inanspruchnahme von Elternzeit hilfebe-
dürftig werden. Für diese Gruppe hat sich 
die Situation nach dem 01.01.2005 erheb-
lich verbessert: Die Vermögensfreigren-
zen des § 12 Abs. 2 SGB II stellen für die 
Gruppe eine erhebliche Verbesserung 
dar. 
Anders sieht es für die Gruppe der "Fami-
lienväter" und Älteren aus: Der durch das 
SGB II geforderte Abbau der Altersvorsor-
ge (€ 200,00/Lebensjahr) wird zu einer 
Verarmung im Alter führen. 
 
Einmalige Beihilfen 
Der Umgang mit den Ansprüchen auf ein-
malige Beihilfen ist sehr schwierig. 
• Die nach BSHG geleisteten Pauscha-

len wurden nach Einführung des 
SGB II ohne Begründung abgesenkt. 
Die bewilligten Beträge sind zum Teil 
so gering, dass realistisch gesehen 
davon nicht die notwendigen Anschaf-
fungen getätigt werden können (z.B. 
bei Wohnungserstausstattung € 80,00 
für ein Bett inklusive Lattenrost mit 
Matratze). 

• Auch wenn das SGB II Beihilfen vor-
sieht, werden lediglich Darlehen ge-
währt. Dies gilt für viele Anschaffun-
gen, die erforderlich werden. 

• Trotz des klaren Gesetzeswortlauts 
werden bspw. Kinderbetten oftmals 
nicht gewährt und Babykleidung nicht 
im Falle, wenn ältere Kinder in der Be-
darfsgemeinschaft leben - unabhängig 
von der Frage, ob die Eltern mit einem 
weiteren Kind "gerechnet" haben oder 
die vorhandene Bekleidung der Jah-
reszeit entspricht. 

Die insoweit für das SGB II maßgebliche 
Regelsatzverordnung nach SGB XII setzt 
16% des entsprechenden Regelsatzes als 
Pauschale zum Ansparen und zum 
Verbrauch für einmalige oder laufende 
Bedarfe an. In absoluten Zahlen müssen 
also 
• Kinder bis zur Vollendung des 14. Le-

bensjahres € 33,12 
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• Haushaltsangehörige ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres € 44,16 

dafür vom Regelsatz „abzwacken“. Was 
unter Abzug dieses Betrages verbleibt, ist 
dem bisherigen Regelsatz vergleichbar, 
wobei für jüngere Kinder mehr, für ältere 
Kinder weniger Sozialgeld gezahlt wird.  
(Die Bilanz einer Familie, die Leistungen 
nach dem SGB II erhält und zwei Kinder 
im Alter von 6 und 10 Jahren und einer 
weiteren erwachsenen Personen im 
Haushalt hat, fällt eindeutig negativ aus: 
Kinder bis zum 7. Lj. erhalten zwar 25,88 
€ mehr, Kinder bis zum 14. Lj.  18,12 € 
weniger, Haushaltsangehörige ebenfalls 
5,16 € weniger. Der „Überschuss“ von 
2,60 € muss jedoch gegenüber dem Ver-
lust von vielen Beihilfen gesehen werden, 
die jetzt mit minimalen Beträgen in der 
Pauschale von 33,12 bzw. 44,16 € ste-
cken. Außerdem ist der Freilassungsbe-
trag vom Kindergeld von 10,50 €  je Kind, 
höchstens jedoch für 2 Kinder, entfallen. 
Anmerkung der Redaktion.) 
  
Insbesondere der Ausschluss weiterer 
Beihilfen (Bsp.: Kleidung, Spielsachen, 
Schulbedarf,...) führt zu der Frage, ob bei 
Kindern der in § 27 Abs. 2 SGB XII nor-
mierte Grundsatz -  einer ihren besonde-
ren Bedürfnissen entsprechenden Hilfe - 
verwirklicht werden kann. Der allein durch 
ihr natürliches Heranwachsen bedingte 
Bedarf lässt sich wohl kaum mit der vor-
gesehenen monatlichen Pauschale von 33 
bzw. 44 € ausgleichen.  
Im Alltag werden die Pauschalen der El-
ternteile für die Kinder eingesetzt und 
umgekehrt. Bisher ist noch nicht 
absehbar, wie die Darlehensvergabe an 
die minderjährigen Hilfe Bedürftigen ge-
handhabt wird. Wenn Kinderwägen als 
Darlehen gewährt werden, werden Kinder 
bereits mit Schulden geboren!  
 
Unterkunftskosten 
In bezug auf die Unterkunftskosten liegt 
vieles im argen. In einigen Kommunen 
werden größere Wohnungen nur dann 
bewilligt, wenn das Kind den 7. Lebens-
monat erreicht hat. Begründung: Das 
Neugeborene kann bis zu einem halben 
Jahr im Schlafzimmer der Eltern leben. 
Außerdem sei vor der Geburt nicht be-

kannt, ob das Baby lebend geboren wer-
de! 
 
Schwangere im elterlichen Haushalt 
Die Situation volljähriger Schwangerer im 
elterlichen Haushalt wird insgesamt als 
sehr problematisch beschrieben, weil 
nunmehr die bereits für das BSHG geführ-
ten Streitigkeiten erneut für das SGB II 
ausgefochten werden müssen. Zum 
Schutz des ungeborenen Lebens dürfen 
sie entsprechend der Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts zur Neuregelung 
des §§ 218 StGB vom 28.05.1993 nicht 
auf Einkommen und Vermögen ihrer El-
tern verwiesen werden. "Kind" im Sinne 
des § 9 Abs. 3 SGB II ist jedoch auch das 
volljährige Kind. 
 
Auszubildende und Studentinnen 
Große Probleme bestehen für Auszubil-
dende und Studentinnen, da insoweit eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit besteht, 
obwohl die neuen Regelungen mit einer 
Ausnahme (in Härtefällen sah das BSHG 
Darlehen oder Beihilfen, das SGB II nur 
noch Darlehen vor) mit dem übereinstim-
men, was das BSHG regelte. So werden 
allein erziehende Studentinnen werden 
nicht als Härtefall anerkannt, obwohl die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit neben 
Studium und Kinderbetreuung in den ü-
berwiegenden Fällen ausgeschlossen ist 
oder die Leistungen werden lediglich als 
Darlehen für die als "Härtefall" qualifizier-
ten Einzelfälle gestaltet, was ist unzumut-
bar ist und angesichts des durch die 
Schulden aufgebauten Drucks die Betrof-
fenen nicht im erforderlichen Maße för-
dert. 
 
Hilfe zur Familienplanung und Sterili-
sation 
Hilfe zur Familienplanung und Sterilisation 
wird überwiegend nicht geleistet. Dabei 
hat der Sozialhilfeträger über den Umfang 
der Hilfe zur Familienplanung nach §§ 49, 
52 SGB XII nach pflichtgemäßem Ermes-
sen zu entscheiden. Die Ablehnung unter 
Verweis auf das SGB V geht bei den An-
trägen von über 21-Jährigen fehl. Der Ver-
weis des § 52 Abs. 1 SGB XII bezieht sich 
lediglich auf das "Ob" der Leistungs"art". 
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Leistungs"art". Umfang und Inhalt stehen 
dagegen im pflichtgemäßen Ermessen 
des Sozialhilfeträgers. Damit ist die Ent-
scheidung des Sozialhilfeträgers nur be-
zogen auf die beantragten Medikamente 
eingeschränkt. 
Es besteht große Unsicherheit, wann eine 
Sterilisation als "durch Krankheit erforder-
lich" bewertet wird. Das führt dazu, dass 
die durch die Krankenkassen finanzierten 
Schwangerschaftsabbrüche als Mittel der 
Familienplanung eingesetzt werden. 
 
Änderungsbedarf 
Bei der Bewertung des Bedarfs an Ände-
rungen des SGB II und SGB XII muss dif-
ferenziert werden zwischen der bundes-
einheitlichen Gesetzgebung, der kommu-
nalen Umsetzung und den Anweisungen 
der Bundesagentur für Arbeit. 
 
I.) Gesetzgebung 
Bedarfsgemeinschaft und Hilfebe-
dürftigkeit: 
• Der Krankenversicherungsschutz für 

nicht eheliche Lebensgefährten, die 
aufgrund des Einkommens oder Ver-
mögens des Partners nicht hilfebedürf-
tig sind, muss sicher gestellt werden. 

• Kinder des nicht ehelichen Lebensge-
fährten bilden eine von dessen Ein-
kommen unabhängige Bedarfsge-
meinschaft. Insoweit ist die 
missverständlich Formulierung des § 9 
Abs. 2 Satz 3 SGB II in Verbindung mit 
Satz 2 und § 7 Abs. 3 Satz 4 SGB II 
klarer zu fassen. 

• Auch die volljährige Schwangere im 
elterlichen Haushalt darf nicht auf Ein-
kommen und Vermögen ihrer Eltern 
verwiesen werden. § 9 Abs. 3 SGB II 
ist eindeutig zu formulieren. 

 
Einmalige Beihilfen 
• Die vor Ort gewährten Pauschalen 

müssen bedarfsdeckend angesetzt 
und ggf. im Einzelfall angepasst wer-
den können, damit der notwendige 
Bedarf gestillt werden kann. § 23 Abs. 
3 Satz 5 SGB II ist zu unbestimmt. 

• Der Bedarf minderjähriger Kinder ist 
als Beihilfe zu gewähren. 

• Der Leistungskatalog des § 23 Abs. 3 
Satz 1 SGB II muss um die sogenann-
te Baby-Erstausstattung, die über den 
Bedarf an Bekleidung, Mobiliar und 
Hausrat hinausgeht (Bsp.: Kinderwa-
gen), ergänzt werden. 

 
Studentinnen, Auszubildende und 
Schülerinnen 
• Für Härtefalle im Sinne des § 7 Abs. 5 

Satz 2 SGB II muss die Möglichkeit ei-
ner Beihilfe eröffnet werden (§ 26 
BSHG). 

 
Sanktionen 
Bei Bedarfsgemeinschaft mit Kindern soll-
te eine Kürzung auch in der ersten Stufe 
im Ermessen der Behörde stehen und nur 
in atypischen Fällen möglich sein. 
 
Einkommenseinsatz 
• Unterhaltszahlungen sind einkom-

mensmindernd zu berücksichtigen. 
• Der Kinderzuschlag muss transparent 

ausgestaltet werden. 
• Die Benachteiligung durch Bezug des 

Kinderzuschlages im Vergleich zu 
Leistungsberechtigten nach SGB II 
(Verlust des befristeten Zuschlages 
nach § 24 SGB II) ist zu beseitigen. 

 
II. Kommunaler Träger 
Allgemeines 
• Es ist eine breit angelegte Information 

und individuelle Beratung der Betroffe-
nen erforderlich, § 13 ff. SGB I. 

• Die gesetzlichen Voraussetzungen an 
einen Verwaltungsakt, insbesondere 
die §§ 34 ff. SGB X, sind einzuhalten: 
Bescheide sind zu begründen, auf den 
Einzelfall zu beziehen und müssen 
dem Bestimmtheitsgrundsatz genügen. 

• Die mündlich vorgebrachten Begehren 
der Antragsteller sind schriftlich zu be-
scheiden, § 35 SGB X. 

 
Einmalige Beihilfen 
• Die Pauschalen müssen nachvollzieh-

bar ermittelt werden, § 23 Abs. 3 Satz 
5 SGB II. 

• Der Begriff der Erstausstattung um-
fasst den erstmals auftretenden Be-
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darf, der bisher noch nicht gestillt wor-
den war. Es ist auf die besonderen 
Umstände des Einzelfalls abzustellen, 
§§ 23 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II, 33 
SGB I. 

• Waschmaschinen müssen gewährt 
werden, sobald Kinder in der Bedarfs-
gemeinschaft leben, § 27 Abs. 2 
SGB XII. 

• Kinderbetten sind gemäß § 23 Abs. 1 
Nr. 1 SGB II zu gewähren. 

• Schwangerschafts- und Babykleidung 
sind auch dann gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 
2 SGB II, 33 SGB I zu gewähren, wenn 
ältere Kinder in der Bedarfsgemein-
schaft leben und die Eltern nicht mehr 
mit einer Schwangerschaft gerechnet 
hatten. 

• Der wachstumsbedingte Bedarf an Be-
kleidung in jeweiliger (notwendiger) 
Konfektionsgröße von Kindern ist ohne 
weiteres als "Erstausstattung" im Sin-
ne des § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II 
zu decken. Gleiches gilt für entspre-
chendes Mobiliar (Schreibtisch und -
stuhl, wachstumsbedingtes größeres 
Bett). 

 
Unterkunftskosten 
• Der Bedarf an Wohnraum besteht für 

Kinder schon vor der Geburt, §§ 1 Abs. 
1 Satz 4 Nr. 4 SGB II, 33 SGB I. 

• Wenn mit dem Angebot der örtlichen 
Möbelkammern der Bedarf nicht ge-
deckt werden kann, müssen Woh-
nungserstausstattung und Waschma-
schinen auch als Geldleistung bewilligt 
werden, § 23 Abs. 3 Satz 4 SGB II. 

• Bei Antrag auf Zusicherung von Wohn-
raum minderjähriger Schwangerer ist 
nicht auf Jugendhilfeträger zu verwei-
sen, wenn dies bereits abgeklärt wor-
den ist, § 1 Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 SGB II. 

  
SGB XII 
• Hilfe zur Familienplanung und zur Ste-

rilisation ist alters unabhängig für alle 
Leistungsberechtigten des SGB II und 
SGB XII zu gewähren, §§ 49, 52 
SGB XII. 

• Fahrtkosten zur Wahrnehmung des 
Umgangsrechts sind entweder gemäß 
§ 73 SGB XII oder nach §§ 23 Abs. 1, 

1 Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 SGB II zu gewäh-
ren. 
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Jörg Tänzer 
Handwerkliche Mängel des SGB II und sozialrichterliche 
Reparaturversuche 
 
Die erste wesentliche Änderung des zum 
1.1. 2005 in Kraft getretenen 2. Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB II)18 wurde bereits 
verabschiedet19: in der in mehrfacher Hin-
sicht verunglückten Bestimmung des § 30 
SGB II werden die Freibeträge bei Er-
werbstätigkeit erhöht, um einen Anreiz für 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf 
dem 1. Arbeitsmarkt zu schaffen. Bisher 
ist es nämlich für einen Empfänger von 
„Arbeitslosengeld 2“ im Hinblick auf die 
verbleibende Geldleistung günstiger, eine 
„Arbeitsgelegenheit nach der Mehrauf-
wandsentschädigungs-Variante“ gem. § 
16 III 2 SGB II, besser bekannt als „1-
Euro-Job“, anzunehmen als einen „Mini-
Job“ auf dem 1. Arbeitsmarkt. 
 
Im folgenden wird weiterer Änderungsbe-
darf am SGB II aufgezeigt. Dabei soll es 
nicht um die Frage gehen, ob Regelungen 
des SGB II Verfassungsrecht oder mate-
rielle Grundsätze sozialer Gerechtigkeit 
verletzen. Vielmehr werden einige Normen 
des SGB II einer kritischen Überprüfung 
unterzogen, die unklar oder widersprüch-
lich sind und in der Verwaltungspraxis zu 
Nachteilen für die Betroffenen führen und 
daher erst durch ein sozialgerichtliches 
Verfahren einer rechtmäßigen Auslegung 
zugeführt werden müssen. Da es den Be-
troffenen aber nicht zumutbar ist, zu-
nächst den Weg des einstweiligen Recht-
schutzes durch zwei Instanzen und dann 
nach den Verwaltungsverfahren die 
Hauptsacheklage durch drei Instanzen bis 

                                            
18 Artikel 1 des 4. Gesetzes für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12. 2003, 
BGBl. I S. 2954; zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur optionalen Trägerschaft von 
Kommunen nach dem Zeiten Buch Sozialgesetz-
buch vom 30.7. 2004, BGBl. I S. 2014   
19 Freibetragsneuregelungsgesetz ; überfraktio-
neller Gesetzentwurf vom 10.5. 2005, BT-Drs. 
15/5446 (neu), in der Fassung der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Ar-
beit vom 1.6. 2005, BT-Drs 15/5607 

zum Bundessozialgericht zu verfolgen, ist 
es Sache des Gesetzgebers, zügig auf 
erkannten Änderungsbedarf am Geset-
zeswortlaut zu reagieren.  
 
I.   § 5 II SGB II 
 
Wer Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II hat, kann keine Leistungen nach 
dem 3. Kapitel des SGB XII beanspruchen 
 
Dies bedeutet, dass nicht nur kongruente 
(deckungsgleiche) Leistungen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt (HzL) gem. § 27 
SGB XII ff. für erwerbsfähige Betroffene 
gesperrt sind, sondern auch Leistungen 
des 3. Kapitels, denen eine Entsprechung  
im SGB II fehlt, die aber für eine bedarfs-
deckende („armutsfeste“) Ausstattung der 
Erwerbsfähigen erforderlich sind. Für die-
se Bedarfe stehen nur darlehensweise 
Leistungen gem. § 23 SGB II zur Verfü-
gung. Diese Auslegung wird durch § 21 
SGB XII bestätigt, in dem für Alg2-
Empfänger der Bezug von Hilfe zum Le-
bensunterhalt ausgeschlossen wird. 
 
1. Zunächst fehlt im SGB II eine dem § 28 
SGB XII entsprechende Regelung, wo-
nach der Regelbedarf zu erhöhen ist, 
wenn der (Bedarf regelmäßig höher ist). 
Die Sozialrechtsprechung hat von dieser 
Regelung bereits Gebrauch gemacht, um 
einem (bereits als erwerbs-unfähig einge-
stuften) HIV-infizierten Menschen einen 
monatlichen Hygienemehrbedarf zuzuer-
kennen.20 Wäre bei diesem Betroffenen 
noch Erwerbsfähigkeit festgestellt worden 
(was bei infizierten Menschen, die noch 
nicht an einer AIDS-Vorform erkrankt sind, 
die Regel sein dürfte, aber der Notwen-
digkeit eines Hygienemehrbedarfs nicht 
entgegensteht), hätte der Sozialhilfeträger 
nach dem Wortlaut des § 5 II SGB II keine 
„aufstockende“ HzL erbringen dürfen und 
der Träger der Grundsicherung für Ar-

                                            
20 SG Berlin vom 22.03.05, S 49 SO 204/05 ER 
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beitssuchende den Bedarf nur darlehens-
weise decken können, was bei regelmäßig 
wiederkehrendem Bedarf (wegen der Dar-
lehensrückzahlungspflicht durch Aufrech-
nung) zu einer faktischen Nichtbefriedi-
gung führen würde. 
2. Für den ebenfalls regelmäßig wieder-
kehrenden Bedarf in Höhe der Kosten 
des Umgangs des nicht sorgeberechtig-
ten (erwerbsfähigen) Vaters mit seinem 
entfernt wohnenden Kind sind verschie-
dene Sozialgerichte zu sehr unterschiedli-
chen Lösungen gekommen. Der zeitlich 
früheste, stattgebende Anordnungsbe-
schluss enthält eine rechtlich nicht über-
zeugende Lösung: der Richter fingiert im 
SGB II eine ergänzende Regelung wie in 
§ 28 SGB XII mit dem Argument, in § 20 I 
1 SGB II seien wegen des Begriffes „ins-
besondere“ die Regelleistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts nur bei-
spielhaft aufgezählt. Daraus folgere, dass 
ein in der Aufzählung nicht enthaltener, 
aber wegen des gem. Art 6 I GG grund-
rechtlich verbürgten Schutzes der Familie 
unabweisbarer Bedarf eben zusätzlich 
zum Regelsatz befriedigt werden müsse.21 
Dabei übersah der hilfsbereite Sozialrich-
ter leider, dass in § 20 II SGB II „...die 
monatliche Regelleistung...“ ausdrücklich 
und abschließend mit 345 (331) Euro be-
ziffert wird... 
 
In zwei anderen sozialgerichtlichen Ent-
scheidungen wurde der erhöhte Um-
gangsbedarf mit anderen Begründungen 
gewährt. In einer früheren Entscheidung 22 
umgeht das Gericht die Sperrwirkung des 
§ 5 II SGB II und zieht als 
Anspruchsgrundlage § 73 SGB XII heran, 
eine Art „Sammel-Anspruchstatbestand“ 
für „sonstige“ Bedarfslagen, verwandt dem 
früheren § 27 III BSHG. Diese 
Entscheidung wurde in 2. Instanz 
aufgehoben23, der Bedarf aber mit einer 
fragwürdigen Begründung auf andere 
Weise gedeckt: für erwerbsfähige Alg-2-
Empfänger existiere als Rechtsgrundlage 
nur § 23 SGB II mit einer darlehensweisen 
Gewährung, eine Rückzahlung des 
                                            
21 SG Schleswig S 2 AS 52/05 ER 
22 SG Hannover S 52 SO 37/05 ER vom 7.2.2005  
23 LSG Niedersachsen-Bremen L 8 AS 57/05 ER 

zahlung des Darlehens müsse aber ggfls. 
unterbleiben, wenn die Leistungen nach § 
23 Abs. 1 Satz 1 SGB II für längere Zeit -  
etwa mehr als 1 Jahr- zu zahlen seien; 
dann habe die Arbeitsagentur nämlich zu 
prüfen, ob sie im Wege der Ermes-
sensausübung von einer Aufrechnung ab-
sieht. 
 
Diese helfende Geste der Landessozial-
richter geht auf eine Idee von Johannes 
Münder 24 zurück. Zwar ist bei der Pflicht 
zur Rückzahlung eines Darlehens gem. § 
37 II SGB XII dem Sozialhilfeträger ein 
Ermessen dahingehend eröffnet, ob und 
inwieweit monatliche Teilbeiträge der lau-
fenden Sozialleistung zur Darlehenstil-
gung einbehalten werden; für erwerbsfä-
hige Hilfebedürftige gibt es die 
zwingende Tilgungsregelung in § 23 I 
SGB II („...wird durch Aufrechnung ge-
tilgt...“). Hier meint Münder irrtümlich, die-
se mit § 43 SGB II umgehen zu können: 
diese Norm eröffnet dem Grundsiche-
rungsträger ein Ermessen, inwieweit er 
mit laufenden Geldleistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts aufrechnen 
kann – aber nur bei schuldhaftem Verhal-
ten, wenn es sich nämlich um Erstattungs- 
und Schadensersatzansprüche des Leis-
tungsträgers wegen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben handelt. Nur für diese Adressa-
tengruppe enthält § 43 SGB Ermessens-
bindungsregeln, um bei der Möglichkeit, 
bis zu einem Betrag von 30 % des maß-
gebenden Regelsatzes aufrechnen und 
sicherzustellen zu können, dass dem Hil-
febedürftigen das unverzichtbare Exis-
tenzminimum verbleibt, wie Münder zutref-
fend fordert.25 Zu einem faktischem 
Verzicht auf Darlehensrückzahlungsforde-
rungen kann § 43 SGB II, selbst wenn 
diese Norm auf Darlehenstilgungen an-
wendbar wäre, den Grundsicherungsträ-
ger jedoch nicht ermächtigen, nur zu einer 
Tilgungsstreckung, wie in § 23 I SGB II 

                                            
24 Münder, Johannes: Das SGB II – Die Grund-
sicherung für Arbeitssuchende, NJW 45/2004, S. 
3209 (3212) 
25 a.a.O. 
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ermöglicht („...Aufrechnung in Höhe von 
bis zu 10 % der ...Regelleistung...“) 
 
Am plausibelsten erscheint die Begrün-
dung in einer Entscheidung des SG Reut-
lingen26. Darin wurde § 73 SGB XII als 
Anspruchsgrundlage ausdrücklich ausge-
schlossen und unter Bezug auf das 
Grundrecht des Schutzes von Ehe und 
Familie gem. Art. 6 GG eine Bedarfser-
höhung gem. § 28 SGB XII zur Begrün-
dung der Übernahme der Fahrtkosten des 
umgangsberechtigten Vaters herangezo-
gen. Alle vorgenannten Argumentationen 
werden weder bei ARGEn/ Optionskom-
munen noch bei Sozialhilfeträgern unge-
teilte Zustimmung hervorrufen, so dass 
weitere Rechtsstreitigkeiten programmiert 
sind, solange § 5 II SGB II in seiner jetzi-
gen Fassung wirksam bleibt. 
 
3. Aus § 5 II SGB II resultiert außerdem 
eine völlig missglückte gesetzliche Ver-
weisung, die in der Praxis zu existenzge-
fährdenden Problemen für Mietschuldner 
führen kann. Es wird in § 5 II 2 SGB II 
ausdrücklich eine Ausnahme von der 
Sperrwirkung des Alg-2-Leistungsbezugs 
im Hinblick auf Leistungen des 3. Kapitels 
des SGB XII definiert: der erste Halbsatz 
des Satzes 2 eröffnet für Miet- und Ener-
gieschuldner den Zugang zu den Leistun-
gen des § 34 SGB XII, die denen des frü-
heren § 15a BSHG entsprechen. Im 2. 
Halbsatz wird aber wieder eine Ausnahme 
von der Ausnahme des 1. Halbsatzes ge-
schaffen: der Zugang zum SGB XII-
System wird nur eröffnet, soweit „... sie 
(die Leistungen zur Mietschuldenüber-
nahme, d. Verf) nicht nach §§ 22 Abs. 5 
dieses Buches (des SGB II, d. Verf.) zu 
übernehmen sind...“ Dies erscheint zu-
nächst einleuchtend: soweit der Alg-2-
Leistungsempfänger einen Rechtsan-
spruch auf Mietschuldenübernahme ge-
gen den vorrangig zuständigen Grundsi-
cherungsträger hat, braucht kein 
Anspruch gegen den nachrangig zustän-
digen Sozialhilfeträger eröffnet zu werden. 
 

                                            
26 SG Reutlingen S 3 SO 780/05 ER vom 20.04. 
2005  

In § 22 V SGB II ist aber gar kein 
Rechtsanspruch auf Mietschuldenüber-
nahme enthalten: „Mietschulden können 
als Darlehen übernommen werden, wenn 
sonst Wohnungslosigkeit einzutreten 
droht und hierdurch die Aufnahme einer 
konkret in Aussicht stehenden Beschäfti-
gung verhindert würde.“ (Hervorh. d. d. 
Verf) Abgesehen davon, dass der Ge-
setzgeber durch die ursächliche Ver-
knüpfung von drohender Wohnungslo-
sigkeit und Arbeitslosigkeit eine absurd 
hohe Hürde für die Inanspruchnahme die-
ses Tatbestandes ge-schaffen hat (außer 
bei Heimarbeit dürfte es dafür kaum eine 
praktische Konstellation zu geben), würde 
selbst die Erfüllung des Anspruchstatbe-
standes keinen Rechtsanspruch, sondern 
nur einen Anspruch auf ermessensfehler-
freie Bescheidung schaffen und damit 
keine Sperre für den Zugang zum § 34 
SGB XII im Sinne einer Ausnahme von 
der Ausnahme des § 5 II 1 SGB II schaf-
fen. § 5 II 2 Halbsatz 2 und § 22 V SGB II 
sind schlicht überflüssig. 
 
Praktisch bedeutet der Wortlaut des § 5 II 
2 aber, dass einige Sozialhilfeträger An-
träge nach § 34 SGB XII zunächst ableh-
nen und auf die ihrer Meinung nach vor-
rangige Leistung gem. § 22 V SGB II 
verweisen. Der dafür zuständige Grundsi-
cherungsträger prüft dann ggfls. einge-
hend die Voraussetzungen dieser Leis-
tung, bis das Räumungsurteil rechtskräftig 
geworden ist und es für Verhandlungen 
mit dem Vermieter im Rahmen des § 34 
SGB XII zu spät ist. Solange der überflüs-
sige Verweis im SGB II enthalten ist, soll-
ten die für die Kosten der Unterkunft zu-
ständigen Sachbearbeiter des 
Grundsicherungs-trägers Ablehnungsbe-
scheidformulare vorhalten, auf denen ein 
Antrag gem. § 22 V SGB II wirksam abge-
lehnt wird und damit den betroffenen er-
werbsfähigen Mietschuldner zum zustän-
digen Sozialhilfeträger schicken. Ideal 
wäre es allerdings, wenn es für die Bewil-
ligung von Leistungen gem. § 34 SGB XII 
nur eine Wohnungshilfestelle einheitlich 
für alle Empfänger von Leistungen der 
materiellen Sozialhilfe zuständig wäre – 
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es ist schließlich in beiden Fällen derselbe 
Leistungsträger, nämlich die Kommune. 
 
4. Die Sperrwirkung des Bezugs von Alg 2 
gegenüber Leistungen des 3. Kapitels des 
SGB XII treibt noch eine weitere widersin-
nige Blüte. Für die ehemaligen Empfänger 
von Hilfe zum Lebensunterhalt, die einen 
Bedarf nach Hilfen im Haushalt hatten, 
wurden diese Hilfen auf der Grundlage 
von § 11 III BSHG gewährt, im SGB XII ist 
in § 27 III die gleiche Regelung enthalten. 
Daraus resultiert wiederum, dass für einen 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auch die-
se besondere Leistung nicht zugänglich 
ist. Von den - vermutlich seltenen - Fällen 
abgesehen, in denen ein gleichwohl noch 
erwerbsfähiger Alg-2-Empfänger zugleich 
erheblich pflegebedürftig ist und die 
Haushaltshilfe im Rahmen der hauswirt-
schaftlichen Pflegeleistungen erbracht 
wird, bleibt dann nur der in § 70 SGB XII 
geregelte Anspruch auf Haushaltshilfe, 
Leistungen des 9. Kapitel SGB XII sind 
nicht von der Sperrwirkung des § 5 II SGB 
II für Erwerbsfähige erfasst. Daraus ergibt 
sich aber ein vom Gesetzgeber sicherlich 
nicht bedachter Widerspruch: es dürfen 
zwar nicht einzelne Leistungen der Haus-
haltshilfe gem. § 27 III SGB XII erbracht 
werden, wohl aber alle Leistungen gem. § 
70 SGB XII – allerdings nur für einen be-
grenzten Zeitraum, also z.B. wegen 
Krankheit der Person, die üblicherweise 
den Haushalt führt. 
 
Keine Lösung bietet hier § 73 SGB XII, 
wonach Leistungen auch in sonstigen Le-
benslagen erbracht werden können, wenn 
sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfer-
tigen. Diese Leistungsgewährung setzt 
jedoch eine Bedarfssituation voraus, die 
nicht den in den Kapiteln 3 bis 8 des SGB 
XII ausdrücklich geregelten Bedarfen zu-
zuordnen ist.  
 
Eine Lösung gibt es nach jetziger Rechts-
lage wohl nur für die Erwerbsfähigen, die 
nicht erheblich (i. S. der Pflegestufe I 
gem. § 14, 15 SGB XI), sondern nur „ein-
fach“ pflegebedürftig, sind (bei einem 
Grad der Pflegebedürftigkeit unterhalb 
der Stufe I, also der „Pflegestufe 0“), dann 
aber gleichwohl einen Anspruch auf Hilfe 

zur Pflege gem. § 61 Abs. 5 SGB XII ge-
gen den Sozialhilfeträger haben, wenn bei 
ihnen neben den hauswirtschaftlichen 
Verrichtungen auch einzelne grundpfle-
gerische Verrichtungen, z.B. bei der Mo-
bilität, notwendig sind. 
 
Einen Weg auch für die erwerbsfähigen 
Menschen, die nur einen Bedarf nach 
(wiederkehrenden) hauswirtschaftlichen 
Hilfen (ohne zusätzliche grundpflegeri-
sche Verrichtungen) haben, hatte zu-
nächst das SG Oldenburg27 aufgezeigt, 
das erwogen hatte, die offen-sichtlich be-
stehende Regelungslücke zwischen dem 
SGB XII und dem SGB II durch ein erwei-
terndes Verständnis der Hilfe zur Pflege 
gem. § 61 Abs. 5 Nr. 4 SGB XII zu schlie-
ßen. Schon drei Wochen später rückte 
derselbe Richter aber von seiner Position 
ab 28 und ließ sich von einer ablehnenden 
Haltung des Hamburger Sozialgerichts 
überzeugen: „...Hilfe zur Pflege umfasst 
nach § 61 Abs. 2 SGB XII häusliche Pfle-
ge, Hilfsmittel, stationäre Pflege, Kurzzeit-
pflege sowie stationäre Pflege und be-
stimmt sich inhaltlich nach den 
Regelungen der Pflegeversicherung für 
die in § 28 Abs. 1 Nr. 1, 5 bis 8 des SGB 
XI  aufgeführten Leistungen. Keine der 
hiervon erfassten Vorschriften (vgl. §§ 36, 
40, 41, 42 und 43 SGB XI) hat aber die 
vorliegend begehrten Mittel für die Bezah-
lung einer stundenweise tätigen Haus-
haltshilfe zum Gegenstand. Diese wären – 
wenn überhaupt – bei den Regelungen 
über das Pflegegeld für selbst beschaffte 
Pflegehilfen anzusiedeln. Auf die insoweit 
einschlägige Norm des § 28 Abs. 1 Nr. 2 
SGB XI nimmt aber gerade § 61 Abs. 2 
Satz 2 SGB XII nicht Bezug...“ 
 
Diese Rechtsauslegung findet aber keine 
Anwendung auf die erwerbsfähigen Alg-2-
Empfänger, die neben hauswirtschaftli-
chen auch einzelne grundpflegerische 
Verrichtungen benötigen (bei denen dann 

                                            
27 SG Oldenburg S 2 SO 49/05 vom 30.05. 2005 
28 SG Oldenburg S 2 SO 89/05 ER vom 
21.06.2005, unter Hinweis auf SG Hamburg S 51 
SO 267/05 ER vom 13.06.2005 und LSG Ham-
burg L 3 B 70/05 ER SO vom 21.04 2005 
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allerdings erneut ihre Erwerbsfähigkeit 
überprüft werden sollte). Wenn diese 
kombinierten Hilfen durch vergütete dritte 
Personen erbracht werden, dann handelt 
es sich um Pflegesachleistungen gem. § 
36 SGB XI in Form der Übernahme der 
Kosten einer Pflegekraft im Fall der 
Nichtverfügbarkeit einer Pflegeperson: § 
63 S. 2 SGB XII verweist auf § 65 SGB 
XII, der in Abs. 1 Satz 2 den Sozialhilfe-
träger sogar dazu verpflichtet, die Kosten 
einer besonderen Pflegekraft neben der 
häuslichen Pflege gem. § 63 S. 1 SGB XII 
zu übernehmen. Wenn also einfache 
Pflegebedürftigkeit im Umfang der Stufe 0 
vorliegt, ist es für die Gewährung häusli-
cher Hilfe gem. §§ 63, 65 I SGB XII uner-
heblich, dass der hauswirtschaftliche Hil-
febedarf den grundpflegerischen Bedarf 
überwiegt29. 
 
§ 61 II 2 SGB XII nimmt in der Tat nicht 
auf die Gewährung von Pflegegeld gem. 
§§ 28 I Nr. 2 SGB XI, 64 SGB XII Bezug, 
weil dafür erhebliche Pflegebedürftigkeit 
erforderlich ist. § 61 I 2 SGB XII macht 
aber deutlich, dass die Leistungen des 7. 
Kapitels auch bei nur einfacher Pflegebe-
dürftigkeit zu gewähren sind und die sozi-
alhilferechtlichen Pflegeleistungen inso-
weit eine Auffangfunktion haben, wie die 
Pflegeversicherung als „Teilkaskoleistung“ 
bestimmte Bedarfe nicht befriedigt, die 
aber der Sozialhilfeträger zur Sicherung 
eines menschenwürdigen Lebens zu ge-
währleisten hat.  
 
All diese Problemen würden vermieden, 
wenn in § 5 II SGB II nur der Begriff „de-
ckungsgleiche Leistungen“ eingefügt wür-
de.   
 
II. § 31 I 1 Nr.1 a SGB II 
 
Das Arbeitslosengeld II wird um 30 % der 
maßgebenden Regelleistung abgesenkt, 
wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
sich trotz Belehrung über die Rechtsfolgen 
weigert, eine ihm angebotenen Eingliede-
rungsvereinbarung abzuschließen.  

                                            
29 LPK-BSHG/Krahmer, 6.A. 2003, § 68 BSHG 
RN 26a 

 
Schon mehrfach wurden in der Literatur 
Zweifel am Rechtscharakter der Norm er-
hoben: kann es sich tatsächlich um eine 
(zweiseitige) Vereinbarung im Sinne eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages gem. § 53 
ff. SGB X handeln, wenn der Abschluss 
der Vereinbarung mit Sanktionen erzwun-
gen werden soll und im übrigen die Rege-
lung des Eingliederungsprozesses auch 
einseitig ergehen kann, wie § 15 I 6 SGB 
II zeigt: Kommt eine Eingliederungs-
vereinbarung nicht zustande, sollen die 
Regelungen nach Satz 2 (Eingliederungs-
vereinbarung, d.Verf.) durch Verwaltungs-
akt erfolgen. i  
 
Praktisch noch bedeutsamer ist die Frage, 
ob überhaupt eine Kürzungssanktion vor-
genommen werden darf, wenn der „per-
sönliche Ansprechpartner“ (pAp) oder 
Fallmanager beim Grundsicherungsträger 
und der Hilfebedürftige darüber streiten, 
ob dem Hilfsbedürftigen ein wichtiger 
Grund im Sinne des § 31 I 2 SGB II für 
die Weigerung zur Seite steht, eine ange-
botene Eingliederungsvereinbarung abzu-
schließen. Wenn der Sozialleistungsträger 
ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
den Inhalt des Eingliederungsprozesses 
i.S. des Abschnittes 1 des 3. Kapitels des 
SGB II feststellen kann, dann bedarf es 
keiner Sanktion mehr, den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen willfährig zu machen; eine 
Sanktion würde einen Verstoß gegen das 
Übermaßverbot gem. Art. 20 III GG dar-
stellen.  
 
Es ist daher eine verfassungsgemäße 
Auslegung des § 31 I 1 Nr.1 a SGB II ge-
boten, nach der zumindest dann, wenn 
der erwerbsfähige Hilfebedürftige sachli-
che Gründe für seine Weigerung vorträgt, 
die angebotene Eingliederungsvereinba-
rung abzuschließen, keine Kürzungssank-
tion verhängt werden darf – zumal gem. § 
39 Nr.1 SGB II der Widerspruch gegen 
einen Verwaltungsakt, der über Grundsi-
cherungsleistungen entscheidet, keine 
auf-schiebende Wirkung hat und der Ver-
waltungsakt gem. § 15 I 6 SGB II in der 
Praxis in der Regel mit einem Leistungs-
verwaltungsakt verbunden werden dürfte.  
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Damit der Betroffenen prüfen kann, ob es 
einen sachlichen Grund für die Weigerung 
gibt, z.B. eine Arbeitsgelegenheit anzu-
nehmen, muss das Arbeits- oder Arbeits-
gelegenheitsangebot eindeutig beschrie-
ben sein. Kann er das nicht, weil die Art 
des Angebots unklar bleibt, können die 
Rechtsfolgen des § 31 SGB II nicht eintre-
ten. 30 
 
III. 

§ 20 III SGB II: Haben zwei Angehörige 
der Bedarfsgemeinschaft das 18. Lebens-
jahr vollendet, beträgt die Regelleistung 
jeweils 90 vom Hundert der Regelleistung 
nach Abs. 2. Die Regelleistung für sonsti-
ge erwerbsfähige Angehörige der Be-
darfsgemeinschaft beträgt 80 vom Hun-
dert der Regelleistung. 

§ 3 I, II RegelsatzVO zu § 28 SGB XII: 
Der Regelsatz für den Haushaltsvorstand 
beträgt 100 vom Hundert des Eckregel-
satzes... Die Regelsätze für sonstige 
Haushaltsangehörige betragen ... 2. ab 
Vollendung des 14. Lebensjahres 80 vom 
Hundert des Eckregelsatzes. 
Dem Gesetzgeber ist es nicht einmal ge-
lungen, ein in der Praxis häufig vorkom-
mendes Schnittstellenproblem durch eine 
klare Normfassung zu vermeiden: wenn 
eine Bedarfsgemeinschaft aus einem er-
werbsfähigen und einem erwerbsunfähi-
gen Erwachsenen besteht, der Erwerbs-
fähige vom Grundsicherungsträger dann 
90 % eines Regelsatzes erhält. Nun sollte 
man meinen, der erwerbsunfähige Er-
wachsene würde auch 90 % des (Eck-
)Regelsatzes vom Sozialhilfeträger erhal-
ten. Aus dem Wortlaut der Regelsatzver-
ordnung meinen aber Sozialhilfeträger ab-
leiten zu können, nur 80 % eines 
Eckregelsatzes zahlen zu müssen.  
 
Dabei ist es eine banale Erkenntnis, von 
welchem Regelbedarf der Gesetzgeber 
bei einer Bedarfsgemeinschaft, bestehend 
aus zwei volljährigen Angehörigen, aus-
geht: im SGB II von 622,- Euro und im 

                                            
30 SG Bayreuth S 4 AS 145/05 ER vom 
15.07.2005;�SG Berlin S 37 AS 4801/05 ER 
vom 18.07.05 

SGB XII von 621,- Euro. Eine Unterschrei-
tung oder Überschreitung dieser Bedarfs-
summe durch die Zugehörigkeit des einen 
Haushaltsmitgliedes zum Regelungsbe-
reiches des SGB II und des anderen zum 
SGB XII ist dann durch eine Regelsatzan-
passung nach § 28 Abs. 1 S. 2 SGB XII 
auszugleichen, wie das SG Schleswig 
bündig feststellt: 31 weil das SGB II entge-
gen dem SGB XII nicht zwischen Haus-
haltsvorständen und Haushaltsange-
hörigen unterscheide, sei eine Anpas-
sung, da diese Möglichkeit nur im SGB XII 
vorgesehen ist, beim kommunalen Leis-
tungsträger vorzunehmen. 
 
Das SGB XII sieht vor, dass der Haus-
haltsvorstand mit dem Eckregelsatz die so 
genannten Generalkosten des Haushaltes 
(z.B. Energie für Haushaltsgeräte, Tages-
zeitung, kleine Instandhaltungen, 
Schwund, Verderb oder Verlust bei Nah-
rungsmitteln) trägt. Die Höhe des Gene-
ralkostenanteils entspricht der Differenz 
des Eckregelsatzes zum Regelsatz für 
Haus-haltsangehörige. Dem Grunde nach 
steht demjenigen Haushaltsangehörigen, 
der Haushaltsvorstand ist, der volle Eck-
regelsatz zu. Streiten die Ehegatten Part-
ner darüber, wer die Generalkosten trägt 
und wem der volle Eckregelsatz zusteht, 
erhält derjenige den Eckregelsatz in voller 
Höhe, dem dieser Nachweis gelingt. Fehlt 
im Streitfall ein Nachweis, erhält jeder E-
hegatte die Hälfte des Generalkostenan-
teils im Eckregelsatz zuzüglich seines ei-
genen Regelsatzes als sonstiges 
Haushaltsmitglied32.  
 
 
IV. Einkommensabsetzung bei Un-
terhaltszahlung 
 
„Einkommensteile, die auf Grund eines 
titulierten Unterhaltsanspruches gepfändet 
sind, stehen den Betroffenen nicht als „be-
reites“, d.h. einsatzfähiges Einkommen zur 
Verfügung. Dies gilt – wegen der jederzei-
tigen Pfändbarkeit – auch für nicht ge-

                                            
31 Sozialgericht Schleswig S 17 SO 82/05 
ER  4. Mai 2005 
32 BVerwG NDV 1964, 507 
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pfändete, aber titulierte Unterhaltsansprü-
che. Unhaltsansprüche, die ein Unter-
haltsverpflichteter auf Grund eines min-
destens titulierten Unterhaltsanspruches 
zu erbringen hat, sind daher von dem um 
die Absetzbeträge nach § 11 Abs. 2 Nrn. 1 
bis 6 SGB II bereinigten Einkommen des 
Unter-haltsverpflichteten abzuziehen, 
wenn es sich um Unterhaltspflichten ge-
genüber Personen handelt, die gegenüber 
den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft 
des Unterhaltsverpflichteten unterhalts-
rechtlich vorrangig sind oder diesen zu-
mindest im Rang gleichstehen.“ 33 Nur titu-
lierte Unterhaltsansprüche, soweit sie 
tatsächlich gezahlt werden, dürfen vom 
einzusetzenden Einkommen abgesetzt 
werden. 
 
Dies bedeutet aber, dass selbst die an un-
terhaltsrechtlich vorrangige Berechtigte 
(nämlich minderjährige Kinder außerhalb 
der Bedarfsgemeinschaft) tatsächlich er-
brachte Unterhaltsleistungen, die lediglich 
nicht tituliert sind, nicht vom Einkommen 
abgesetzt werden dürfen: Der Unterhalts-
pflichtige ist gezwungen, den Unterhalts-
berechtigten bzw. dessen gesetzlichen 
Vertreter um die Titulierung des bisher 
freiwillig erfüllten Unterhaltsanspruches zu 
bitten. 
Diese Konsequenz ist vom nordrhein-
westfälischen Landessozialgericht in zwei-
ter Instanz vorläufig bestätigt worden: „Ei-
ne Absetzung für Unterhaltsansprüche, 
denen ein Mitglied der Haushalts- und 
Bedarfsgemeinschaft ausgesetzt ist, ist 
hiernach nicht vorgesehen. Es dürfte an 
einer gesetzlichen Grundlage dafür fehlen, 
die Unterhaltsansprüche der Kinder des 
(unterhaltsverpflichteten Alg-2-Beziehrs, 
der Verf.) von dessen Einkommen abzu-
setzen. Dies führt allerdings zu der sozial-
politisch zumindest fragwürdigen Situati-
on, dass der Lebenspartner nicht in der 
Lage ist, seinen minderjährigen Kindern 
Unterhalt zu gewähren, weil der Gesetz-
geber davon ausgeht, dass er die arbeits-
lose Antragstellerin unterstützt. Anders 
würde die Sachlage sich jedenfalls dann 

                                            
33 Handlungsempfehlungen der BA, Nr. 1.1, Ab-
satz 5 zu § 11 

darstellen, wenn die Unterhaltsansprüche 
tituliert und gepfändet wären. Denn dann 
stünden der Bedarfsgemeinschaft in Höhe 
der Unterhaltsansprüche keine bereiten 
Mittel mehr zur Verfügung und es würde 
dann schon an einem entsprechenden 
Einkommen fehlen.34 
 
Warum die Sachlage im Hinblick auf die 
tatsächlich „bereiten Mittel“ sich anders 
darstellen soll, wenn der unterhaltspflich-
tige Alg-2-Empfänger die nicht titulierten 
Ansprüche tatsächlich und nachweisbar 
befriedigt, ist nicht nachvollziehbar. Das 
Sozialgericht zitiert eine Entscheidung des 
OVG Schleswig aus dem Jahr 200235, das 
entschieden hatte, dass tatsächlich ge-
zahlter Unterhalt an ein volljähriges Kind 
bei der Einkommensanrechnung außer 
Betracht bleibt, weil es sich dabei um Til-
gung von Verbindlichkeiten handele, de-
ren Übernahme nicht Aufgabe der Sozial-
hilfe sei. Nur bei durch Pfändung 
titulierter Unterhaltsansprüche geminder-
tem Einkommen würden die bereiten Mit-
tel effektiv gemindert.36 Der VGH Baden-
Württemberg räumt immerhin ein, dass 
freiwillige Unterhaltszahlungen dann 
gleichzustellen seien, wenn die Unter-
haltspflicht dem Grunde und der Höhe 
nach eindeutig feststünde.37  
 
Das SG Dortmund bezieht sich auf diese 
Sozialhilferechtsprechung, räumt aber an-
dererseits ein, dass „... das Bundesver-
waltungsgericht zu recht ausgeführt hat, 
dass die Leistung von Unterhalt an ein 
minderjähriges Kind (im Rahmen der ge-
steigerten Unterhaltspflicht, d.Verf.) nicht 
mit der Erfüllung einer beliebigen schuld-
rechtlichen Verbindlichkeit gleichgesetzt 

                                            
34 SG Dortmund S 5 AS 1/05 ER vom 
18.01.2005; bestätigt durch LSG NRW L 9 B 
1/05 AS ER vom 24.02.2005  
35 Urteil vom 16.2. 2002 2 L 137/01, in: info also 
3/2002, S. 129; siehe auch VGH Mannheim, Ur-
teil vom 12.6. 1996, 6 S 1678/95, FEVS 47 
(1997, Heft 8), S. 364 ff. 
36 OVG Schleswig a.a.O., S. 130 
37 VGH Mannheim a.a.O. 
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werden kann38. Es sah sich jedenfalls im 
Eilverfahren an einer richterlichen Rechts-
fortbildung analog dem früheren Freibe-
trag für Alhi-Empfänger gem. § 194 I 3 
SGB II a.F. gehindert: es müsse davon 
ausgegangen werden, dass „...dem Ge-
setzgeber die Folgen des Wegfalles einer 
§ 194 Abs.1 S.3 SGB III a.F. entspre-
chenden Regelung bekannt waren...“39 
Soweit in der Literatur der Ansatz unter-
nommen worden ist, auch nicht titulierte 
Unterhaltsansprüche von Berechtigten 
außerhalb der Bedarfsgemeinschaft als 
nicht bedarfsbezogen verwendbar" anzu-
sehen40, könne dem jedenfalls im Verfah-
ren des einstweiligen Rechtsschutzes 
nicht gefolgt werden. Eine solche Ausle-
gung liefe im Ergebnis auf die Schaffung 
eines weiteren Absetzungstatbestandes 
hinaus und sie würde dazu führen, dass 
nicht die sachnäheren Zivilgerichte die 
Unterhaltsforderungen dem Grunde und 
der Höhe nach feststellen würden, son-
dern die Sozialgerichte...41 
 
Warum ein Eingriff in die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte, Unterhaltsan-
sprüche festzustellen, darin liegen soll, 
dass tatsächlich erbrachte Zahlungen an 
minderjährige Kinder - in einer Höhe un-
terhalb der Beträge der Düsseldorfer Ta-
belle – mit der Folge der Minderung der 
bereiten Mittel vom Einkommen abgesetzt 
werden können, bleibt unerfindlich. 

 

                                            
38 BVerwG, Urteil vom 15.12.1977 AZ 5 C 
35.77 = FEVS 26, 99 
39 siehe FN 17 
40 LPK-BSHG/Brühl § 11 RN 12 für Unterhalts-
zahlungen an Berechtigte, die unterhaltsrechtlich 
mindestens im gleichen Rang wie der Lebens-
partner stehen 
41 Siehe FN 17 
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Rudolf Martens 
 
Sozialmissbrauch und Kostenexplosion im Arbeitslosen-
geld II? Ein Vergleich mit empirischen Befunden  
 
Seit dem es Sozialleistungen gibt – und 
auch Subventionen – existiert eine Miss-
brauchsdiskussion und auch der ganz rea-
le Missbrauch von Leistungen des Sozial-
staates. Diskussionen zum Missbrauch 
waren in Vergangenheit und Gegenwart 
oft verknüpft mit Kostenentwicklungen in 
den Sozialsystemen oder bedenklichen 
Finanzentwicklungen im Bundes- oder 
Länderhaushalten.42 Zu unterscheiden ist 
die öffentliche Wahrnehmung des Themas 
Missbrauchs und die empirischen Grund-
lagen, die durchaus existieren.43 
 
In der aktuellen Diskussion geht es auch 
um eine vermeintliche Kostenexplosion im 
Bezug von Arbeitslosengeld II: Zu einem 
nicht geringen Anteil, der zunächst auf 10 
%, dann auf 20 % geschätzt wurde, sollen 
erhebliche Mehrkosten – eine Kostenexp-
losion - durch missbräuchliche Antragstel-
lungen und Leistungserschleichungen ent-
standen sein. Initiert wurde dies durch 
Minister Clement, der am Ende seiner po-
litischen Karriere als Wirtschafts- und Ar-
beitsminister seine Bilanz der Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe mit einer Missbrauchsdiskussi-
on verknüpfte. Im Wesentlichen wurde 
dies von in einem Dossier vorgestellten 
Einzelfällen abgeleitet. Differenzierte Sta-
tistiken wurden seitens des BMWA nicht 
vorgelegt.44 

                                            
42 Brunner, Claudia: Ziel und Funktion der 
aktuellen Leistungsmissbrauchsdiskussion.- 
Blätter für deutsche und internationale Poli-
tik, H. 10/1993, S. 1222-1232 
43 s. Martens, Rudolf (2005): Vermuteter 
Sozialmissbrauch und gefühlte Kostenexplo-
sion beim Arbeitslosengeld II. Ein Vergleich 
mit empirischen Befunden zum Missbrauch 
von Sozialhilfe.- Soziale Sicherheit, H. 
11/2005, S. 357-362 
44 Bundesminister Wolfgang Clement in Er-
gänzung zu dem Report des BMWA „Vor-

Dabei ist in der Öffentlichkeit der Eindruck 
entstanden, dass durch eine konsequente 
Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs – 
gemeint ist in der politischen Diskussion 
immer nur der Missbrauch der Leistungs-
empfänger - im Bereich Arbeitslosengeld 
II enorme Einsparungen in den Sozial-
haushalten zu erzielen seien. Des Weite-
ren vermutet die Öffentlichkeit, die Ämter 
gingen viel zu lasch gegen Leistungs-
missbrauch vor. 
 
1. Was bedeutet „Missbrauch“? 
 
In der tagespolitischen Diskussion werden 
zwei unterschiedliche Tatbestände mitein-
ander vermengt. So spricht man gerne 
von Missbrauch, wenn Personen überpro-
portional Sozialleistungen in Anspruch 
nehmen, die Ihnen aber rechtlich zuste-
hen. Es handelt sich hierbei gewisserma-
ßen um einen sozialwidrigen Effekt, um 
missliebige Rechtsfolgen oder auch soge-
nannte Mitnahmeeffekte.  
 
Im juristischen Sinne kann es beim Begriff 
Missbrauch nur um die rechtswidrige In-
anspruchnahme von Leistungen gehen. 
Hierbei wird politischerseits regelmäßig 
unterstellt, dass der Missbrauch aus-
schließlich auf Seiten der Leistungsemp-
fänger stattfindet. Ein mögliches behördli-
ches Fehlverhalten, das im Vergleich mit 
dem unterstellten Fehlverhalten von Leis-

                                                       
rang für die Anständigen – Gegen Miss-
brauch, „Abzocke“ und Selbstbedienung im 
Sozialstaat: Wir setzen unseren Kurs zur 
Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit fort 
und verhindern den Missbrauch von Sozial-
leistungen; Vorrang für die Anständigen - 
Gegen Missbrauch, „Abzocke“ und Selbst-
bedienung im Sozialstaat. Ein Report vom 
Arbeitsmarkt im Sommer 2005, Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit, August 
2005 
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tungsempfängern auch „Missbrauch“ ge-
nannt werden könnte, wird dagegen kaum 
in den Blick genommen. So kann bspw. 
ein „Missbrauch“ vorliegen, wenn Amts-
stellen die Auskunfts-, Beratungs- und In-
formationspflichten sowie die Verfahrens-
vorschriften in grober Weise missachten. 
„Missbrauch“ könnte auch genannt wer-
den, wenn Ansprüche von Leistungsbe-
rechtigten durch unangemessene Hilfean-
gebote geschmälert oder faktisch 
verweigert werden. In Beratungsstellen 
der Wohlfahrtsverbände ist dieses Phä-
nomen unter dem Begriff der „vertreiben-
den Hilfe“ bekannt. Des Weiteren könnte 
eine mögliche Korruption innerhalb der 
Ämter, wie Unterschlagung, unberechtigte 
Auszahlungen an einzelne Empfänger o-
der die eigene Adresse, in gleicher Weise 
mit dem Wort „Missbrauch“ bezeichnet 
werden.  
 
2. Empirische Befunde zum Missbrauch 
in der Sozialhilfe 
 
Repräsentative empirische Befunde zum 
Missbrauch von Arbeitslosengeld II und 
Sozialgeld können wegen der Kürze der 
Zeit nach der Einführung von SGB II und 
SGB XII noch nicht vorliegen. Im Oktober 
2005 wurde erstmals ein Datenabgleich 
nach § 52 SGB II begonnen (Bezug ande-
rer Sozialleistungen, Besitz von Vermö-
gen, Ausübung von Beschäftigungen wäh-
rend des Bezugszeitraumes). Der 
Rücklauf an die Bundesagentur für Arbeit 
wird bis Ende November 2005 erwartet. 
Ab Mitte Dezember 2005 wird Auffälligkei-
ten nachgegangen werden.45  
 
Es ist aber möglich als Vergleichsmaß-
stab, die Erfahrungen und empirischen 
Untersuchungen mit der Sozialhilfe bzw. 
der laufenden Hilfe zu Lebensunterhalt 
heranzuziehen.46 Zur Ermittlung der Grö-

                                            
45 interne Aussagen Bundesagentur für Ar-
beit, Oktober 2005 
46 folgende Publikationen behandeln das 
Thema Missbrauch ausführlich aus juristi-
scher bzw. sozialarbeiterischer Sicht: 
Hirschboeck (2004), Thomas: Sozialhilfe-
missbrauch in Deutschland aus juristischer 

ßenordnung des Missbrauchs in der Sozi-
alhilfe sollte unterschieden werden zwi-
schen den Zahlen in den Medien, Exper-
tenschätzungen und empirischen 
Untersuchungen.  
 
2.1 Expertenschätzungen47 
 
Bei der Befragung von Experten, die den 
Missbrauch von Leistungen der Sozialhilfe 
schätzen sollten, hat es sich gezeigt, dass 
die Schätzzahlen zu Umfang und Höhe 
des Missbrauchs erheblich divergieren. 
Bei einer Befragung im Landkreis Ra-
vensburg wurden Werte zwischen 1 % 
und 50 % genannt, die Schäden sollen 
zwischen 3.500 und 50.000 € pro Jahr 
und Sachbearbeiter liegen. Allerdings 
schätzen Personen, die in der täglichen 
Praxis arbeiten, die Zahlen erheblich nied-
riger ein, hier werden Schwankungsbrei-
ten zwischen 1 und 10 % im Extrem ge-
nannt, durchschnittlich ging man von etwa 
2 % aus. Weitere Schätzungen legen eine 
Missbrauchsquote von weniger als 5 % 
der Leistungsbezieher nahe. Die referier-
ten Befunde zeigen ganz deutlich die 
Schwierigkeiten von Schätzzahlen – auch 
von Schätzzahlen, die von Experten und 
Praktikern genannt werden. 
2.2 Empirische Untersuchungen 
 
Für die bis Dezember 2004 existierende 
Sozialhilfe liegen eine Reihe von empiri-
schen Untersuchungen zu Umfang und 
Höhe des Missbrauchs vor. Dies steht vor 
allem im Zusammenhang mit der Möglich-

                                                       
Sicht.- Tenea Vlg. (Dissertation 2004, Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg), Berlin 
2004 (243 S.); Roth, Rainer (2004): Sozial-
hilfemissbrauch. Wer missbraucht eigentlich 
wen?- Fachhochschulverlag, Frankfurt am 
Main 2004 (103 S.); Löffler, B. (2002): So-
zialhilfemißbrauch - Formen, Umfang, Be-
deutung sowie Strategien zu seiner Beseiti-
gung. Ergebnisse und Schlußfolgerungen 
aus einer empirischen Untersuchung über 
den Mißbrauch von Sozialhilfeleistungen, 
in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der 
sozialen Arbeit, 33. Jg., Heft 1, S. 22 - 37 
47 Hirschboeck, a.a.O., S. 55 f. 
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keit, Daten automatisch abzugleichen. Mit 
Datum vom 01. Januar 1998 trat die „Ver-
ordnung zur Durchführung des § 117 Abs. 
1 und 2 Bundessozialhilfegesetz“ in Kraft  
(Sozialhilfedatenabgleichsverordnung). 
Die Verordnung verfolgte eine doppelte 
Zielsetzung: Zum einen sollte der Sozial-
hilfemissbrauch aufgedeckt und bekämpft 
werden; zum anderen führt der Datenab-
gleich und das Wissen darum zu korrek-
ten Angaben bei vorhandenen Einkom-
men und schreckt erfahrungsgemäß vor 
missbräuchlicher Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen ab. 
 
Das Institut für Sozialforschung und Ge-
sellschaftspolitik (ISG) wurde vom Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialord-
nung beauftragt, von Dezember 1997 bis 
Januar 2000 die Umsetzungsphase der 
Sozialhilfedatenabgleichsverordnung wis-
senschaftlich zu begleiten. 179 Sozialhil-
feträger lieferten ausführliche Daten, die 
vom ISG ausgewertet werden konnten. 
Drei Hauptergebnisse schälten sich her-
aus: Der automatisierte Datenabgleich 
deckt wirksam und effektiv bestehenden 
Missbrauch auf und vermag zudem miss-
bräuchliche Inanspruchnahme der Sozial-
hilfe abschrecken. Des weiteren zeigt 
sich, „dass Schäden in beträchtlicher Hö-
he immer auf einige wenige Fälle zurück-
geführt werden können, in denen Ein-
kommen bewusst und über Jahre hinweg 
verschwiegen wurde, dass aber die Mas-
se der HilfeempfängerInnen dem Sozial-
amt gegenüber korrekte Angaben macht 
und kein bewusster Leistungsmissbrauch 
in nennenswertem Umfang nachgewiesen 
werden kann.“ 48  
Bei 2,5 % der Bedarfsgemeinschaften 
wurde Einkommen verschwiegen, das auf 
die Sozialhilfe hätte angerechnet werden 
können. Die festgestellte Schadenshöhe 
belief sich auf 0,5 % der Gesamtausgaben 
der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb 

                                            
48 Sellin, Christine und Engels, Dietrich 
(2001): Die Praxis des Automatisierten Da-
tenabgleichs in der Sozialhilfe nach § 117 
Abs. 1 und 2 BSHG.- Nachrichtendienst des 
Deutschen Vereins, H. 2/2001, S. 38-43 (Zi-
tat S. 40) 

von Einrichtungen. Bei nicht angegebenen 
sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen betrug der Schaden 
durchschnittlich 207 Euro pro Monat und 
Fall, entsprechend belief sich die Scha-
denshöhe bei geringfügiger Beschäftigung 
162 Euro pro Monat und Fall. Beim Da-
tenabgleich erwies sich aber auch, dass in 
Einzelfällen die ursprüngliche Bedarfs-
rechnung zu niedrig berechnet war, ent-
sprechend wurde bei 0,15 % der Bedarfs-
gemeinschaften nachgebessert. Bei den 
Ergebnissen des automatisierten Daten-
abgleichs konnten jedoch Einkünfte aus 
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung 
nicht systematisch erfasst werden.49 
 
2.3 Fallbeispiele50  
 
Hamburg hatte einen Datenabgleich von 
zwei Quartalen des Jahres 2001 und des  
1. Quartals 2002 vorgenommen.51 Bei der 
Überprüfung aller Sozialhilfeempfänger 
gemäß der Sozialhilfeabgleichsverord-
nung wurden insgesamt 2,4 % der ca. 
117.000 Sozialhilfebezieher ermittelt, die 
zu Unrecht Sozialhilfeleistungen erhielten, 
dies jedoch z. T. mehrere Jahre lang. Der 
Schaden bezifferte sich auf 4,5 Mill. Euro, 
die  

                                            
49 Hirschboeck (2004), a.a.O., S. 57 
50 weitere, allerdings nicht genau quantifi-
zierte Bespiele sind der Wetteraukreis, Pres-
semeldung vom 11.08.2005 
(http://www.wetteraukreis.de/pressestelle20
05/themen/allgemein/sozialhilfe.htm) (Ab-
frage 11/2005) und der Kreis Offenbach, 
Pressemeldungen 21.09.2005, 01.09.2005, 
30.12.2004, 12.10.2004 (http://www.kreis-
offenbach.de) (Abfrage 11/2005) 
51 Pressemeldung des Hamburger Senats 
vom 19.06.2003 („Allianz gegen Schwarz-
arbeit. Hamburger Bericht zur Bekämpfung 
illegaler Beschäftigung, Schwarzarbeit und 
Sozialhilfemissbrauch“), 
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/pressem
eldungen/2003/juni/19/pressemeldung-2003-
06-19-bwa01.html (Abfrage 11/2005); 
„Kontrolle fand kaum Sozialmissbrauch“, 
neue caritas, H. 21/2002, S. 8; Hirschboeck, 
a.a.O., S. 57 (FAZ, 22.10.2002, S. 1, 15) 
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zurückgefordert wurden. Innerhalb der 
knapp 2.800 Fällen von Sozialbetrug fiel 
auf, dass durch eine sehr kleine Gruppe 
ein hoher volkswirtschaftlicher Schaden 
entstanden ist. 0,15 % der Sozialhilfebe-
zieher haben einen Schaden von ca. 1,9 
Mill. Euro verursacht. Anders ausgedrückt, 
eine kleine Gruppe von Intensivtätern - 
0,15 % der Fälle - hat im Falle Hamburgs 
über 40 % des Gesamtschadens verur-
sacht. Bei Außenprüfungen von Ar-
beitsamt und Hauptzollamt bezogen von 
10.600 Verdachtsfällen 786 Personen So-
zialhilfe. In 77 Fällen wurde Leistungs-
missbrauch festgestellt, bei 379 liegt das 
Ergebnis des Prüfverfahrens nicht vor und 
bei 330 Fällen wurde Leistungsmiss-
brauch ausgeschlossen. 
 
Die intensive Nutzung von Datenabglei-
chen und der mögliche Einsatz von Ermitt-
lern und die Zusammenarbeit mit Außen-
prüfungen hatte es den örtlichen 
Sozialhilfeträgern im Landkreis Ravens-
burg ermöglicht, wirksam gegen Miss-
brauch vorzugehen. So konnten die Miss-
brauchfälle für das gesamte Jahr 1998 
dokumentiert werden.52 Die Missbrauchs-
quote ohne Asylbewerber betrug 3,1 %, 
bei den Asylbewerbern liegt die Quote mit 
3,4 % in vergleichbarer Höhe. Die Höhe 
der Schadenssumme ist mit 1,3 % we-
sentlich geringer als die Quoten der Miss-
brauchsfälle. Im Landkreis Ravensburg 
werden Erstanträge besonders intensiv 
geprüft und so beabsichtigte Missbräuche 
schon vor einer Leistungszahlung von vor-
neherein verhindert. Ist dennoch ein 
Schaden entstanden, werden die zu Un-
recht erhaltenen Sozialhilfeleistungen 
konsequent zurückgefordert. 
 
Für das vierte Quartal 1998 veranlasste 
die Berliner Sozialsenatorin einen Daten-
abgleich für einen Großteil der Sozialhil-

                                            
52 Klinger, Roland (2000): Maßnahmepaket 
gegen das Ärgernis „Sozialhilfemiss-
brauch“.- Nachrichtendienst des Deutschen 
Vereins, H. 3/2000, S. 73-76; Löffler, Bert-
hold (2001): Sozialhilfemissbrauch – (k)ein 
Ende der Legende? – Sozialrecht in 
Deutschland und Europa, 2001, S. 387-396 

feempfänger. Dabei ergab sich eine Miss-
brauchsquote von 2,0 % der Bedarfsge-
meinschaften, die Schadenssumme hatte 
eine Höhe von 0,25 % der Gesamtkosten 
der Sozialhilfe.53 
 
3. Zusammenfassung der qualitativen 
und quantitativen Daten zum Miss-
brauch in der Sozialhilfe 
 
Die Fallbeispiele und die Untersuchung 
bei 179 Sozialhilfeträgern ergeben ein 
empirisches Bild des Leistungsmiss-
brauchs in der Sozialhilfe, das sich um 
Großenordnungen unterscheidet von Ex-
pertenschätzungen und insbesondere von 
Zahlen, die in der Tagespresse oder von 
Politikern gehandelt werden. In Tabelle 1 
(Häufigkeiten) und Tabelle 2 (Schadens-
summen) sind die Ergebnisse zusammen-
gefasst. Als Bezugsgrößen wurde die 
greifbaren Sozialhilfedaten (Hilfe zum Le-
bensunterhalt außerhalb von Einrichtun-
gen, HLU) von 2003 und 2004 zugrunde 
gelegt.54  
Der Anteil des Missbrauch beträgt 2 bis 3 
% aller Bedarfsgemeinschaften, das wa-
ren bezogen auf 2004 etwa 40.000 
(40.000 - 50.000) Fälle oder Bedarfsge-
meinschaften. Dadurch wurde ein Scha-
den angerichtet, der bei 1 bis 2 % der So-
zialhilfe (HLU) - ca. 150 (100 – 200) 
Millionen Euro - betrug. Pro Fall oder Be-
darfsgemeinschaft waren das durch-
schnitt- 
 
 
 
 

                                            
53 Hirschboeck, a.a.O., S. 57 
54 Statistisches Bundesamt, Pressemeldun-
gen vom 19.08.2005 (Anzahl HLU 2004: 
1,46 Millionen Bedarfsgemeinschaften) und 
20.10.2004 (Bruttoausgaben HLU 2003: 
8,75 Milliarden Euro), 
http://www.destatis.de (Abfrage 11/2004) 
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Tabelle 1: Häufigkeit des nachgewiesenen Missbrauchs in der Sozialhilfe (Hilfe zum 
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen), mit Fälle sind Bedarfsgemeinschaften ge-
meint, Bezugszahlen und Bezugsgrößen gerundet und z. T. geschätzt 
 

 
 
lich 310 Euro pro Monat. Auffällig ist der 
hohe Schaden, der durch Intensivtäter 
verursacht wird. Etwa 0,1 bis 0,2 % aller 
HLU-Bezieher sind für etwa 35 Millionen 
Euro Missbrauch verantwortlich, das sind 
pro Fall fast 1.000 Euro pro Monat –  dies 
entspricht mehr als dem dreifachen der 
durchschnittlichen monatlichen Schadens-
höhe. 

 
 
 
4. Vermutete Kostenexplosion im Ar-
beitslosengeld II 
 
Im Oktober 2005 war in zahlreichen Pres-
seartikeln Meldungen über explodierende  
 

   

Tatbestand Prozentualer Anteil an HLU-
Ausgaben 

Bezugsgröße Sozialhil-
fe 2004 (Hilfe zum Le-
bensunterhalt) 

Tatbestand Prozentualer Anteil an Be-
darfsgemeinschaften 

Bezugsgröße Sozialhilfe 
2004 (Hilfe zum Lebens-
unterhalt) 

Missbrauch durch Leistungsempfänger im juristischen Sinne 

Missbräuchliche Inanspruch-
nahme von Leistungen insge-
samt 

   2 – 3 % aller Fälle ca. 40.000 (30.000 – 
50.000) Fälle 

- Anteil Schwarzarbeit/ 
  illegale Beschäftigung*) 

0,2 – 0,3 % aller Fälle ca. 4.000 Fälle 

- Anteil Intensivtäter*) 0,1 – 0,2 % aller Fälle ca. 3.000 Fälle 

Missbrauchstatbestände im erweiterten Sinne 

Fehlerhaft zu niedrig berechne-
te Leistungen durch Sozialhilfe-
träger**) 

0,1 – 0,2 % aller Fälle  ca. 3.000 Fälle 

Missbräuchlich vorenthaltene 
Beratung und Schmälerung 
von zustehenden Leistungen 
durch Sozialhilfeträger 

Ständige Erfahrung in den Bera-
tungsstellen und Selbsthilfeor-
ganisationen der Wohlfahrtsver-
bände 

Nicht bezifferbar 

Korruption innerhalb Sozial-
amtsverwaltung durch miss-
bräuchliche Auszahlungen 

Einzelfälle dokumentiert Nicht bezifferbar 

*)   teilweise Überschneidung der Fallgruppen 
**) ohne Widersprüche von Bedarfsgemeinschaften 
Datenquelle: eigene Berechnungen 
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Schadenssummen pro Jahr 

Insgesamt    1 – 2 % Kosten HLU ca.   150 (100 – 200) Mio. 
Euro  

- Anteil Schwarzarbeit/ 
  illegale Beschäftigung*) 

0,2 – 0,3 % Kosten HLU ca.   25 Millionen Euro  

- Anteil Intensivtäter*) 0,3 – 0,4 % Kosten HLU ca.   35 Millionen Euro  

Durchschnittliche Schadenshöhen pro Fall und Monat 

Durchschnittliche Schadenshöhe ca.   310 Euro 

- Schadenshöhe ohne Intensivtäter ca.   260 Euro 

- Intensivtäter ca.   970 Euro 

- Schwarzarbeit/illegale Beschäftigung ca.   520 Euro 

- bei regulärem Erwerbseinkommen ca.   200 Euro 

Tabelle 2: Schadenssumme und durchschnittliche Schadenshöhe durch Missbrauch in 
der Sozialhilfe, Bezugszahlen und Bezugsgrößen gerundet und z. T. geschätzt 
 
*)   teilweise Überschneidung der Fallgruppen 
Datenquelle: eigene Berechnungen 
 
Ausgaben der Arbeitsmarktreformen und 
im Arbeitslosengeld II zu lesen. Bei fast 
allen Presseverlautbarungen wurde dann 
das Thema Kostenexplosion zusammen 
mit der Missbrauchsdiskussion verknüpft: 
„Die Kosten für die Hartz IV-Reform exp-
lodieren – die große Koalition will nun den 
Missbrauch in den Griff bekommen“, so 
beispielhaft die Süddeutsche Zeitung vom 
18. Oktober 2005 in einer Titelzeile.  
 
Das Bremer Institut für Arbeitsmarktfor-
schung und Jugendberufshilfe (BIAJ) hat 
eine Schätzung zu den voraussichtlichen 
Ausgaben 2005 für das Arbeitslosengeld 
II vorgenommen und dagegengesetzt die 
für 2005 hochgerechneten Ausgaben, die 
nach dem alten System der Arbeitslosen-
hilfe und Sozialhilfe entstanden wären.55 

                                            
55 Mail von Schröder, Paul M. an den Ver-
fasser, 26. Oktober 2005; Schröder, Paul 
M.: Arbeitslosengeld II als Teil der „Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende“. Mehrausgaben deutlich geringer 
als bei einseitiger Betrachtung.- BIAJ-
Rundmail vom 10. Oktober 2005; Schröder, Paul 

Dieser Vergleich ist jedoch wegen des 
Systemwechsels am 1. Januar 2005 mit 
Unschärfen behaftet, in Tabelle 3 sind die 
Ausgabenschätzungen für das alte und 
neue System dargestellt.56 Im alten Sys-

                                                       
M.: Ausgaben des Bundes für „Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit“ (SGB II). Von 6,55 
Milliarden Euro wurden in den ersten neun Mo-
naten 2,24 Milliarden ausgegeben.- BIAJ-
Rundmail vom 20. Oktober 2005 
56 Schröder, Paul M., a.a.O, 26. Oktober 2005, 
10. Oktober 2005: Die abgerechneten und hoch-
gerechneten Ausgaben für Alg II 2005 müssen 
mit den hochgerechneten Alhi- und Sozialhilfe-
Ausgaben für 2005 verglichen werden. Der Ver-
gleich der Ausgaben muss zudem berücksichti-
gen, dass Alhi-Empfänger bei Eintritt in eine 
Maßnahme der Arbeitsförderung keine Arbeitslo-
senhilfe mehr erhielten sondern Unterhaltsgeld 
oder Arbeitslohn.  
Fortsetzung der Fußnote Nr. 56 v. S. 35 
Sozialhilfeempfänger, die im Rahmen einer be-
fristeten sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung gefördert wurden, erhielten i.d.R. keine 
Sozialhilfe mehr sondern Arbeitslohn. Dies stellt 
sich seit Inkrafttreten des SGB II vollkommen 
anders dar: Die Förderung von Alg II-Empfänger 
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tem wären 2005 gesamtstaatlich – Bund, 
Länder und Gemeinden – ca. 43 Milliar-
den Euro an Ausgaben angefallen, im 
neuen System ca. 42 Milliarden Euro. 
Trotz der durch den Systemwechsel be-
dingten Unschärfen der Schätzzahlen 
rechtfertigt sich die Aussage, dass beim 
direkten Vergleich des alten und neuen 
Systems eine reale Kostenexplosion nicht 
stattgefunden haben kann. 
 
Für „Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende“ (SGB II) sind im Bun-
deshaushalt 27,7 Milliarden Euro veran-
schlagt, für 2005 werden ca. 35,0 Mrd Eu-
ro erwartet, das sind etwa 7,3 Mrd Euro 
Differenz der Ausgaben zu den Ansätzen 
im Bundeshaushalt oder 26 % Differenz.57 
Als der Haushalt  in der zweiten Jahres-
hälfte 2004 aufgestellt wurde, ging die 
Bundesregierung von einem anhaltendem 
Aufschwung aus, die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen seien in Deutsch-
land so gut wie seit Jahren nicht mehr, für 
2005 erwartete man regierungsseitig so-
gar einen Durchbruch auf dem Arbeits-
markt.58 Dazu ist es nicht gekommen, die 
vom optimistischen Wirtschaftsprognosen 
bestimmten Ansätze in der Planung der 
Ausgaben für den Bundeshaushalt 2005 
stoßen aktuell an die realen Ausgaben für 
das Arbeitslosengeld II in 2005.  
 
Des weiteren: Bei der Zusammenlegung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe spiel-
                                                       
und -empfängerinnen - mit dem gegenwärtigen 
Schwerpunkt "Ein-Euro-Jobs" - beendet den Alg 
II-Bezug bei Eintritt in die Maßnahme nicht. Mit 
"Hartz III" wurde die Versicherungspflicht von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen abgeschafft. 
ABM-Beschäftigte, die jetzt ihre ABM ohne An-
schlussbeschäftigung beenden, erhalten i.d.R. 
kein beitragsfinanziertes Arbeitslosengeld son-
dern sofort Alg II. Dies wirkt sich negativ auf die 
Alg II-Ausgaben aus, bewirkt andererseits aber 
eine Entlastung bei den beitragsfinanzierten 
Ausgaben im Rahmen des Haushaltes der Bun-
desagentur für Arbeit. 
57 s. Schröder, a.a.O. 
58 so der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit, Plenarprotokoll der 123. Sitzung des 
Deutschen Bundestags vom 9. September 
2004, S. 11214 f. 

te nicht zuletzt das Sparmotiv eine wichti-
ge Rolle. Die Arbeitsgruppe „Arbeitslo-
senhilfe/Sozialhilfe“ der Kommission zur 
Reform der Gemeindefinanzen veran-
schlagte den Einkommensverlust der 
künftigen Arbeitslosengeld II-Bezieher auf 
2,6 Mrd Euro. Wegen zusätzlicher Wohn-
geldzahlungen und höherer Zuzahlungen 
für Sozialversicherungsträger reduziert 
sich die Einsparsumme kurzfristig insge-
samt auf 1,1 Mrd Euro; durch Effizienzge-
winne im System rechnete die Arbeits-
gruppe aber mit mittelfristigen jährlichen 
Einsparungen von 4,2 Mrd Euro.59  
 
5. Fazit 
 
Zu den erwarteten Einsparungen durch 
Hartz IV – der Zusammenlegung von So-
zialhilfe und Arbeitslosenhilfe – ist es ganz 
offensichtlich nicht gekommen, aber auch 
zu keiner „Kostenexplosion“ und dem be-
haupteten massenhaften Missbrauch von 
Arbeitslosengeld II. Die große Mehrzahl 
der Hilfeempfänger von Arbeitslosengeld 
II wird wohl korrekte Angaben gemacht 
haben. Dies legen die empirisch belegten 
Missbrauchsfälle und Schadenssummen 
in der bis Dezember 2004 bestehenden 
Sozialhilfe nahe. Die bisherige und auch 
aktuelle politische Diskussion vergisst, 
dass sie bei ihrer Missbrauchsdiskussion 
mit zweierlei Maß misst: Die zu erwarten-
den Schadenssummen durch Missbrauch 
im Arbeitslosengeld II stehen in keinem 
Verhältnis zu wirklichen Schadenssum-
men, über die nur wenig berichtet wird:  
 
Die Deutsche Steuergewerkschaft be-
klagt, mit legalen Maßnahmen, aber teil-
weise sehr hart an der Grenze zum Verbo-
tenen, bemühten sich Steuerzahler und 
ihre Berater, mit immer neuen Tricks die 
Steuerlast zu senken. Die Folge des Ge-
setzesdschungels in Deutschland seien 
Steuerungerechtigkeit für viele Bürger und 
Milliardenverluste für das Staatswesen. 
Tricks und Steuerakrobatik kosteten den 

                                            
59 s. „Bericht der Arbeitsgruppe ‚Arbeitslo-
senhilfe/Sozialhilfe’“ der Kommission zur 
Reform der Gemeindefinanzen, 17. April 
2003, S. 34-37 
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Staat 10 bis 20 Milliarden Euro; dazu 
kommen noch 60 bis 70 Milliarden Euro 
durch Steuerhinterziehung.60 

 

                                            
60 Deutsche Steuergewerkschaft, Pressemit-
teilung vom 24.09.2003, 
http://www.dstg.dbb.de/ (Abfrage 11/2005), 
nach telefonischer Auskunft vom 3. Novem-
ber 2005 sind die Angaben aus 2003 nach 
wie vor gültig 

Ausgabenabschätzungen – hochgerechnete Werte 2005 
Milliarden 
Euro 

Ausgaben für Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Bund, Länder und Gemeinden) 

- Sozialhilfe (mit Sozialversicherungsbeiträgen) 10,2 

- Arbeitslosenhilfe (brutto) 20,8 

- Wohngeld 4,5 

- Eingliederungsleistungen (alt) 7,7 

Summe Ausgaben (alt) 43,2 

 

Ausgaben für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund und Gemeinden) 

- Arbeitslosengeld II (mit befristetem Zuschlag und Sozialversicherungsbei-
trägen) 

26,0 

- Kosten der Unterkunft und Heizung 12,6 

- Eingliederungsleistungen (neu) 3,6 

Summe Ausgaben (neu) 42,2 
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Pressemeldung der nak  
zu den Sozialmissbrauchsvorwürfen durch das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
����

Minister Clement verkennt die soziale Lage vieler ALG II – Antragsteller 
werden von ihm der Begehrlichkeit bezichtigt��������
 
6. Oktober 2005. Der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement, 
mahnte in der „Bild am Sonntag“ die Bür-
ger zur Zurückhaltung bei der Antragstel-
lung zu ALG II und unterstellt dabei pau-
schal einen Missbrauch durch die 
Arbeitssuchenden, die auf diese Leistun-
gen doch gar nicht angewiesen seien. 
Clement greift in seinen letzten Amtstagen 
in die Mottenkiste der Missbrauchsdebatte 
und trägt damit zur Schuldzuweisung der 
Arbeitssuchenden bei. 
Die Nationale Armutskonferenz (nak) 
weist diese unterschwelligen Vorwürfe an 
Arbeitssuchende zurück und fordert Minis-
ter Clement auf, den Lebenslagenbericht 
der Bundesregierung zur Kenntnis zu 
nehmen. Dieser Lebenslagenbericht weist 
einen Anstieg von Armutsbetroffenheit in 
der BRD von 1998 auf 2003 um 1,4 Pro-
zentpunkte auf 13,5 % aus. Ein weiterer 
Zuwachs bis heute  ist nach Einschätzung 
von Experten wahrscheinlich. Dazu hat 
auch Hartz IV beigetragen, einmal durch 
die gekürzte Arbeitslosenhilfe auf das Ni-
veau von Sozialhilfe, zum anderen durch 
Kategorisierung aller Hilfebedürftigen in 
Arbeitsfähige und in Sozialhilfeberechtig-
te. Was im Lebenslagenbericht der Bun-

desregierung nur zögerlich zugestanden 
wird ist die Tatsache, dass viele Bürger, 
die Sozialhilfe aus Gründen der Diskrimi-
nierung ausgeschlagen haben (verdeckt 
Arme) heute – als Arbeitsfähige – ALG II 
beantragen müssen, weil die Lebenshal-
tungskosten gestiegen oder Hinzuver-
dienstmöglichkeiten nicht mehr erreichbar 
sind. 
Bei den optierenden Kommunen setzt sich 
mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass 
zu den bisherigen Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe Beziehenden die Menschen als 
Antragstellende auftreten, die Überbrü-
ckungshilfen brauchen, Studierende, die 
auf einen Ausbildungsplatz warten, 
Selbstständige und Landwirte, die nur we-
nig Einkommen erreichen. „Einerseits 
könne man von Mitnahmeeffekten spre-
chen, andererseits erreiche man so eine 
Bevölkerungsgruppe mit der Sozialhilfe, 
die sich bislang ‚nicht getraut’ habe“, so 
der Sozialdezernent eines südwestdeut-
schen Landkreises.  
Aus der Notwendigkeit eines Antrages auf 
Unterstützung eine Beliebigkeit zu ma-
chen und viele Bürger dadurch unter ei-
nen Generalverdacht zu stellen, hält die 
Nationale Armutskonferenz für fehl am 
Platz. 
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